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Ein neues Jahr 
heißt neue Ho� nung, 
neue  Gedanken 
und neue Wege zum Ziel

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger,
ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 
ein glückliches und gesundes neues 
Jahr und hoffe, Sie hatten an den 
Weihnachtstagen und zum Jahres-
wechsel die Gelegenheit, zur Ruhe zu 
kommen und Kra�  zu tanken.

Vor wenigen Tagen ging ein ereignis-
reiches und herausforderndes Jahr zu 
Ende, in dem wieder einmal ein 
Schwerpunkt in der Bekämpfung der 
Pandemie lag. Auch in dem neu be-
gonnenen Jahr 2022 wird uns diese 
Aufgabe begleiten. Aber ich bin mir si-
cher, dass wir diese große Herausfor-
derung gemeinsam meistern werden.

Im vergangenen Jahr gab es aber auch 
einen großen Umbruch in unserer Ge-
meinde. Nach 24 Jahren entschied sich 
Herr Raimund Müller dazu, nicht mehr 
für das Amt des Bürgermeisters zu kan-
didieren. Er hat unsere Gemeinde mit 
zahlreichen Projekten und Maßnah-
men vorangebracht und Jagstzell zu 
einem Wohlfühlort für Jung und Alt 
gemacht. Ihm gilt dafür meine höchste 
Anerkennung. Auch ich habe mir für 
das neue Jahr 2022 Ziele gesetzt, um 
unsere Gemeinde weiter voranzubrin-

gen. Dass ich diese Ziele gemeinsam 
mit Ihnen und dem Gemeinderat ver-
folgen darf, habe ich Ihnen, liebe Bür-
gerinnen und Bürgern zu verdanken, 
da Ihre Wahl im September auf mich 
gefallen ist. Dafür noch einmal meinen 
herzlichsten Dank.

Liebe Jagstzellerinnen 
und Jagstzeller,
die zurückliegenden Jahre haben ge-
zeigt, dass man vieles bewältigen 
kann, so lange alle gemeinsam han-
deln und zusammenhalten. Gehen wir 
nun gemeinsam die Herausforderun-
gen des neuen Jahres an.

Ich wünsche Ihnen allen 
von Herzen noch einmal 

ein glückliches, erfolgreiches
und vor allem gesundes 

neues Jahr 2022 
und freue mich 

auf die kommenden Aufgaben.

Ihr 

Patrick Peukert
Bürgermeister

Zugangsregeln 
zum Besuch des Rathauses 
seit dem 01. Januar 2022
Seit dem 01. Januar 2022 ist das Betreten 
des Rathauses nur noch für Besucher mit 
gültigem 3G-Nachweis möglich. Nicht ge-
impfte oder nicht genesene Personen be-
nötigen dann in den Alarmstufen einen 
negativen Antigen- oder PCR-Test.

Bitte halten Sie deshalb bei Betreten des 
Rathauses Ihren 3G-Nachweis sowie 
Ihren Personalausweis bereit.
 ■ Vollständig geimpfte Personen können 

ihren vollständigen Impfschutz mit 
dem digitalen Impfnachweis vorlegen.

 ■ Genesene Personen erbringen ihren 
Nachweis mit einem entsprechenden 
Zertifikat über die Infektion, welche 
mindestens 14 Tage und maximal 
6 Monate zurückliegen darf.

 ■ Als getestet gelten alle Personen, die 
ein negatives Testergebnis vorweisen 
können. Das Ergebnis eines zertifizier-
ten Schnelltests darf maximal 24 Stun-
den zurückliegen. Ein negativer PCR-
Test darf nicht älter als 48 Stunden alt 
sein.

Die Gemeindeverwaltung bittet um Ver-
ständnis und um die Einhaltung der Re-
gelungen vor Ort.
Bitte klären Sie bereits vorab, ob Ihr An-
liegen auch telefonisch geklärt werden 
kann.

Amtliche
Bekanntmachungen

Benz
Textfeld
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Gemeindeverwaltung
E-Mail: sekretariat@jagstzell.de
Zentrale: 0 79 67/90 60-0
Fax: 0 79 67/90 60-25

Bürgermeister Patrick Peukert 90 60-0

Sachgebiete und Ansprechpartner
• Vorzimmer Bürgermeister
 Frau Benz 90 60-12
 Frau Kaptur 90 60-13
• Sanierungsgebiet
 Frau Schlosser 90 60-14
• Hauptamt
 Herr Freytag 90 60-0
• Bürgeramt, Rentenstelle, Gewerbeamt, Passamt
 Frau Stahl und Frau Schneider 90 60-22
• Standesamt
 Frau Burger 90 60-26
• Baugesuche
 Frau Egetenmeier 90 60-27
• Technischer Mitarbeiter
 Simon Herrmann 90 60-28
• Friedhofsangelegenheiten,
 Tourismus, Fundsachen
 Frau Kurz 90 60-29
• Kämmerer, Haushalts- u. Zuschusswesen
 Finanzverwaltung
 Herr Förstner 90 60-31
• Beiträge, Steuern, Gebühren (Wasser/Abwasser)
 Frau Haag 90 60-32
• Gemeindekasse
 Frau Scharfenecker 90 60-33
 Frau Kuhn 90 60-34

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstagnachmittag 14.00 bis 18.00 Uhr
Bürgerbüro mittwochs geschlossen
Außerhalb dieser Öffnungszeiten können Termine 
vereinbart werden. Wir bitten Sie, diese beim zustän-
digen Sachbearbeiter vorab telefonisch anzumelden.

Bankverbindung
Kreissparkasse Ostalb
Kto.-Nr. 110 602 422 (BLZ 614 500 50)
IBAN: DE63614500500110602422
BIC: OASPDE6AXXX
VR Bank Ellwangen
Kto.-Nr. 391 262 009 (BLZ 614 910 10)
IBAN: DE31614910100391262009
BIC: GENODES1ELL

www.jagstzell.de
Gender-Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit 
wird auf die Verwendung geschlechterspezifischer 
Sprachformen verzichtet. Bei allen Bezeichnungen, die 
auf Personen bezogen sind, meint die gewählte Formu-
lierung sämtliche Geschlechteridentitäten.

Impfaktion 
am Donnerstag, 27.01.2022 in der 
Gemeindehalle Jagstzell

Es werden die Impfstoffe von Biontech und Moderna ver-
impft (Personen über 30 Jahren erhalten grundsätzlich 
den Impfstoff von Moderna, Personen unter 30 Jahren 
erhalten den Impfstoff von Biontech).

Termine nimmt das Bürgeramt 
unter Tel. 07967/9060-22 entgegen.

Alle angemeldeten Personen bitten wir zum Termin fol-
gende Unterlagen mitzubringen:

 ■ Ausweisdokument
 ■ Impfpass
 ■ Versichertenkarte
 ■ Vorab ausgefüllter „Einwilligungsbogen Anamnese“
 ■ Aufklärungsmerkblatt

Der Einwilligungsbogen Anamnese sowie das Aufklärungs-
merkblatt ist auf der Internetseite des Robert-Koch-In-
stituts zum Download verfügbar.

Falls Sie Ihren Termin nicht wahrnehmen können, bitten 
wir Sie, diesen beim Bürgeramt unter Tel. 07967/9060-22 
abzusagen.

Bitte nutzen Sie dieses Angebot und lassen sich impfen, 
um sich und Ihre Mitmenschen besser gegen die Pande-
mie zu schützen. Patrick Peukert, Bürgermeister

Aufgrund des 
großen Interesses 

an einer 
Pop-Up-Impfung, 
konnten wir einen 

2. Impftag durch ein 
mobiles Impfteam 

für Donnerstag, 
27.01.2022 von 

10.00 bis 16.00 Uhr 
in der 

Gemeindehalle 
Jagstzell 

organisieren.

An diesem Tag 
können 

150 Personen eine 
Impfung erhalten.

Möglich sind 
Erst-, Zweit- und 

Booster-Impfungen.

Rückblick Pop-Up-Impfung 
am Dienstag, 28.12.2021 in der Jagstzeller Gemeindehalle 
Noch vor dem Jahreswechsel fand am Dienstag, 
28.12.2021 in der Jagstzeller Gemeindehalle eine 
Impfaktion durch ein mobiles Impfteam statt. 
Um lange Warteschlangen und Wartezeiten zu 
vermeiden, war eine Terminbuchung im Rathaus 
im Vorfeld der Impfung erforderlich. Die 150 an-
gebotenen Impftermine waren innerhalb weni-
ger Tage vergeben.

Die Impfaktion selbst lief dann reibungslos und 
gut organisiert ab. Pünktlich um 10.00 Uhr öff-
nete sich die Eingangstüre der Halle und die 
ersten Impfwilligen fieberten ihrem Termin ent-
gegen.

Bürgermeister Patrick Peukert machte sich selbst 
am Nachmittag ein Bild von der Impfaktion und 
freute sich, dass man vor Ort erstmals eine sol-
che wichtige Impfaktion für die Bürgerinnen und 
Bürger durchführen konnte. Zudem freute er 
sich, dass dieser Impftermin seitens der Bevölke-
rung eine so gute Resonanz gefunden habe.

Neben dem Impfteam  dankte er den Mitarbeite-
rinnen der Gemeindeverwaltung für die gute 
Organisation sowie der Freiwilligen Feuerwehr 
und Herrn Krockenberger für den Aufbau der 
Impfstraße. Sie haben alle zu dieser erfolgrei-
chen Impfaktion beigetragen.
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Das Steueramt informiert 
■ Grundsteuer-Jahresbescheide für 2022 
Dieses Jahr werden die Grundsteuerbescheide 
für das Jahr 2022 an alle Grundsteuerpflichti-
gen zugestellt.
Den Grundsteuerbescheiden liegt ein Beiblatt 
mit Informationen zur Grundsteuerreform bei.
Lesen Sie dazu auch den Artikel „Information 
zur Grundsteuer“.

Der zugestellte Jahresbescheid ist Grundlage für 
die Zahlung der Grundsteuer zu den gesetzli-
chen Fälligkeitsterminen 15. Februar, 15. Mai, 
15. August und 15. November.
Bei Steuerpflichtigen, die der Gemeinde ein 
SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, werden 
wir die jeweiligen Grundsteuerbeträge termin-
gerecht vom mitgeteilten Bankkonto einziehen. 
Alle anderen bitten wir, den Zahlungstermin 
15.02.2022 pünktlich einzuhalten und künftig 
die Fälligkeitstermine selbst zu überwachen. 

Möchten Sie in Zukunft auch am Abbuchungs-
verfahren teilnehmen, so setzen Sie sich bitte 
mit dem Steueramt (Telefon 90 60-32) in Ver-
bindung. Das Formular dazu finden Sie auch 
auf der Homepage der Gemeinde Jagstzell 
www.jagstzell.de.

Die jeweiligen Grundsteuerbeträge werden 
termingerecht, die 1. Rate zum 15.02.2022, vom 
mitgeteilten Bankkonto eingezogen.
Der Jahresbescheid 2022 gilt, bis eine Änderung 
eintritt, z. B. im Steuerbetrag oder bei Eigen-
tumswechsel. In den Folgejahren werden nur 
dann Jahresbescheide zugestellt, wenn sich für 
das jeweilige Jahr der Hebesatz ändert. 

Den Jahresbescheid 2022 bitte solange auf-
bewahren, bis Sie einen neuen Bescheid er-
halten!

■ Hundesteuer-Jahresbescheide für 2022
Die Hundesteuer-Jahresbescheide für 2022 
wurden in den letzten Tagen zugestellt. Der 
Steuerbetrag ist am 15.02.2022 zur Zahlung 
fällig.
Bei Steuerpflichtigen, die eine Abbuchungser-
mächtigung erteilt haben, veranlasst die Ge-
meindekasse die Abbuchung der fälligen Be-
träge vom angegebenen Konto.
Die Nichtabbucher bitten wir bis zur Fälligkeit 
15.02.2022 die Hundesteuer unter Angabe des 
Buchungszeichens zu überweisen.
Möchten Sie in Zukunft auch zu den Abbuchern 
gehören, so setzen Sie sich bitte mit dem Steu-
eramt (Tel. 90 60-32) in Verbindung. Das For-
mular dazu finden Sie auch auf der Homepage 
der Gemeinde Jagstzell www.jagstzell.de.

■ Kaputte bzw. abgenutzte 
Hundesteuermarken
Ab sofort können Hundebesitzer, deren Hun-
desteuermarken kaputt bzw. abgenutzt sind, bei 
der Gemeinde Jagstzell, Frau Jessica Haag, 
Zimmer 1.02, eine neue Marke kostenlos ab-
holen. Bitte die alte Marke unbedingt mitbrin-
gen, ohne alte Marke können wir keine neue 
aushändigen. Bei Verlust der Hundesteuermarke 
wird eine Gebühr von 10,- € fällig. 

■ Haben Sie Ihren Hund angemeldet?
Die Hundehalter werden auf ihre Pflicht zur 
steuerlichen An- und Abmeldung ihrer Hunde 
aufmerksam gemacht. Erfahrungsgemäß gibt es 
immer wieder einzelne Hundehalter, die dieser 
Pflicht nicht nachkommen.
Die Gemeindeverwaltung weist deshalb auf 
Folgendes hin:
Wer im Gemeindegebiet einen über drei Mona-
te alten Hund hält, hat dies innerhalb eines 
Monats nach Beginn des Haltens oder nachdem 
der Hund das steuerbare Alter von drei Monaten 
erreicht hat, der Gemeinde anzuzeigen.

Endet die Hundehaltung, so ist auch hier inner-
halb eines Monats eine Meldung bei der Ge-
meinde zu machen.
Nach unserer Satzung beträgt die Hundesteuer 
für jeden im Gemeindegebiet gehaltenen, über 
drei Monate alten Hund 90,- €. Werden in ei-
nem Haushalt mehrere Hunde gehalten, so er-
höht sich der Steuerbetrag für den zweiten und 
jeden weiteren Hund auf 180,- €. 
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig der Anzeigepflicht nicht nach-
kommt. Ordnungswidrigkeiten werden mit einer 
Geldbuße geahndet.

In den letzten Tagen haben Sie die Grund-
steuerbescheide für das Jahr 2022 erhalten. 
Diese wurden noch auf den bisherigen ge-
setzlichen Grundlagen erlassen.
Das im November 2020 verabschiedete Lan-
desgrundsteuergesetz gilt erst ab dem  
1. Januar 2025 als Grundlage für die neu zu 
berechnende Grundsteuer. Die Grundsteuer-
reform wird sich somit erstmals in den 
Grundsteuerbescheiden ab dem Jahr 2025 
auswirken. 
Ab dem Jahr 2025 wird die Grundsteuer B 
(letztlich für alle bebauten und unbebauten 
Grundstücke, sofern nicht der Grundsteuer A für 
Land- und Forstwirtschaft zuzurechnen) nach 
dem so genannten „modifizierten Bodenwert-
modell“ ermittelt. Dieses basiert im Wesentli-
chen auf zwei Werten, der Grundstücksfläche 
und dem Bodenrichtwert. Für die Berechnung 

Information zur Grundsteuer 

werden beide Werte multipliziert. Dies ergibt 
den Grundsteuerwert. Dieser Grundsteuerwert 
ist mit einer Steuermesszahl (1,3 Promille) zu 
multiplizieren. Daraus ergibt sich der Steuer-
messbetrag, der Bemessungsgrundlage der 
Grundsteuer ist. Für überwiegend zu Wohnzwe-
cken genutzte Grundstücke wird die Steuer-
messzahl um einen Abschlag in Höhe von 30 
Prozent gemindert, beträgt also 0,91 Promille.
Der Steuermessbetrag wird, wie auch bisher, 
durch das Finanzamt im Grundsteuermessbe-
scheid festgesetzt. Der Grundsteuermessbetrag 
wird, wie bisher, mit dem jeweiligen Hebesatz 
der Gemeinde/Stadt multipliziert, woraus sich 
die tatsächlich zu leistende Grundsteuer ergibt. 

Derzeit sind noch keine belastbaren Aussagen 
dazu möglich, wie hoch die Grundsteuer ab dem 
Jahr 2025 für die einzelnen Grundstücke aus-
fallen und welche Belastungsveränderungen es 
geben wird! 
Dazu müssen erst die Bodenrichtwerte zum Stich-
tag 1. Januar 2022 ermittelt werden; diese werden 

voraussichtlich im Sommer 2022 vorliegen. Im 
Laufe des Jahres 2022 werden die Grundstücks-
eigentümer*innen von der Finanzverwaltung vo-
raussichtlich durch eine Allgemeinverfügung zur 
Abgabe einer elektronischen Steuererklärung auf-
gefordert. Anschließend erlässt das Finanzamt die 
Grundsteuermessbescheide. 

Grafik Grundsteuer in Baden-Württemberg ab 2025
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Entscheidend für die Höhe der Grundsteuer ab 
dem Jahr 2025 ist neben den bodenwertgepräg-
ten neuen Grundsteuermessbeträgen der künf-
tige im Jahr 2025 anzuwendende Hebesatz. 
Diesen kann die Gemeinde/Stadt erst ermitteln, 
wenn sie aus den Messbescheiden des Finanz-
amts die Summe der neuen Messbeträge kennt. 
Diese Datenbasis wird den Gemeinden/Städten 
voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2024 
vollständig vorliegen. Vorher lässt sich nicht 
absehen, ob und inwieweit der Hebesatz gegen-
über dem bisherigen Hebesatz erhöht oder er-
mäßigt werden muss, um das für 2025 ange-
strebte Grundsteueraufkommen zu erreichen. 
Anders ausgedrückt: Je nach der Veränderung 
der neuen Messbeträge gegenüber den bisheri-
gen Messbeträgen kann bereits mit einem 
deutlich niedrigeren Hebesatz das angestrebte 
Aufkommen erzielt werden. Andererseits kann 
auch ein deutlich höherer Hebesatz nötig sein, 
um das Aufkommen in bisheriger Höhe zu errei-
chen. Daher können auch Beispielsberechnun-
gen mit dem bisherigen Hebesatz nicht zu be-
lastbaren Aussagen im Hinblick auf die Höhe 
der künftigen Grundsteuer führen.

Auch bei insgesamt angestrebter Aufkommens-
neutralität wird es allerdings zwischen Grund-
stücken, Grundstücksarten und Lagen zu Belas-
tungsverschiebungen kommen. D.h. es wird 
Grundstücke geben, für die ab dem Jahr 2025 
mehr Grundsteuer als bisher zu bezahlen ist und 
Grundstücke, für die weniger als bisher zu be-
zahlen ist. Dies ist nach der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts, in der die bisherige 
Bewertung und damit auch die Verteilung der 
Grundsteuerlast auf die Grundstücke als ver-
fassungswidrig erachtet und dem Gesetzgeber 
eine Neuregelung aufgegeben wurde, die 
zwangsläufige Folge der Reform. 

Nähere Informationen zum Landesgrundsteuer-
gesetz finden Sie auf der Internetseite des Mi-
nisteriums für Finanzen Baden-Württemberg 
unter https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/
haushalt-finanzen/grundsteuer/.

Altpapier-
sammlungen

2022
Auch im Jahr 2022 werden

die Altpapiersammlungen
in bewährter Weise 

vom Musikverein Jagstzell 
durchgeführt.

Folgende Sammeltermine
sind vorgesehen:
Samstag, 26.03.2022
Samstag, 16.07.2022
Samstag, 19.11.2022

Bitte merken Sie sich die Termine vor!

Erinnerung – Ablesebriefe für die Wasserzähler abgeben 
Wie bereits angekündigt, wird eine kunden-
eigene Ablesung durchgeführt, d.h. dass alle 
Wasserzinskunden Ablesebriefe erhalten 
haben.

Wir möchten Sie – falls noch nicht geschehen – 
bitten, den ausgefüllten Ablesebrief bis spä-
testens 28.01.2022 an die Gemeinde Jagst-
zell, z. Hd. Frau Jessica Haag weiterzuleiten.

Falls Probleme beim Ablesen der Wasser-
zähler auftreten, setzen Sie sich bitte umge-
hend mit uns in Verbindung (Telefon 07967/ 
9060-32).

Bei Wasserzählern gibt es im Gegensatz zu 
Stromzählern keine Nachkommastellen!
Falls Sie keinen Ablesebrief erhalten haben, 
melden Sie sich bitte auf jeden Fall telefo-
nisch bei uns. 
Ansonsten muss der Wasserverbrauch ge-
schätzt werden. Eine nachträgliche Änderung 
des Verbrauchs ist nicht möglich!

Deshalb:
Den zugesandten Ablesebrief gleich ausfüllen 
und umgehend an die Gemeindeverwaltung 
Jagstzell zurücksenden oder abgeben. 

Für Ihre Mithilfe bedanken wir uns im Voraus!

Gemeinde insgesamt männlich weiblich
Abtsgmünd 7419 3693 3726
Adelmannsfelden 1731 889 842
Bartholomä 2043 1005 1038
Böbingen an der Rems 4640 2311 2329
Bopfingen, Stadt 11719 5801 5918
Durlangen 2824 1461 1363
Ellenberg 1783 903 880
Ellwangen (Jagst), Stadt 24634 12342 12292
Eschach 1815 918 897
Essingen 6466 3188 3278
Göggingen 2500 1226 1274
Gschwend 4909 2464 2445
Heubach, Stadt 9902 4934 4968
Heuchlingen 1873 963 910
Hüttlingen 6114 3007 3107
Iggingen 2566 1302 1264
Jagstzell 2329 1200 1129
Kirchheim am Ries 1795 930 865
Lauchheim, Stadt 4747 2420 2327
Leinzell 2064 1054 1010
Lorch, Stadt 10900 5497 5403
Mögglingen 4242 2100 2142
Mutlangen 6816 3310 3506
Neresheim, Stadt 8021 4118 3903
Neuler 3234 1634 1600
Obergröningen 436 231 205
Oberkochen, Stadt 7919 3923 3996
Rosenberg 2664 1388 1276
Ruppertshofen 1874 966 908
Schechingen 2236 1106 1130
Schwäbisch Gmünd, Stadt 61236 29869 31367
Spraitbach 3369 1660 1709
Stödtlen 1801 879 922
Täferrot 1030 524 506
Tannhausen 1845 909 936
Unterschneidheim 4817 2483 2334
Waldstetten 7194 3534 3660
Westhausen 6137 3098 3039
Wört 1502 790 712
Riesbürg 2249 1136 1113
Aalen, Stadt 68435 34063 34372
Rainau 3360 1735 1625
Kreissumme 315190 156964 158226

Landkreis Ostalbkreis Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Bevölkerung am 30. September 2021
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Jagstregion will wieder 
LEADER-Region werden –  
Ihre Ideen sind gefragt!

Die Jagstregion bewirbt sich 
um die Aufnahme in LEADER 
2023-2027. Am 19. Januar 
2022 fällt bei einer Online-
Auftaktveranstaltung der 

Startschuss für den Beteiligungsprozess re-
gionaler Akteure. Alle Bürgerinnen und Bür-
ger können mitmachen und über die zukünf-
tigen Ziele der Jagstregion mitbestimmen. 
Seit rund acht Jahren ist die LEADER-Aktions-
gruppe Jagstregion aktiv, um unsere Heimat 
weiterzuentwickeln, attraktiv zu halten und zu-
kunftsfähig zu machen. In dieser Zeit sind über 
die Förderprogramme LEADER und Regional-
budget insgesamt über 4 Mio. EUR an EU-, 
Bundes- und Landesfördergeldern in die Jagst-
region geflossen, mit denen rund 85 Projekte 
umgesetzt werden konnten. Viele Akteure von 
Kommunen über Unternehmen und Direktver-
markter bis hin zu Vereinen haben von diesen 
Fördergeldern profitiert und das gesellschaftli-
che Leben in der Jagstregion mit den unter-
stützten Projekten bereichert.

Die an der Jagstregion beteiligten 18 Gemein-
den des Ostalbkreises und neun Gemeinden aus 
dem Landkreis Schwäbisch Hall möchten die 
erfolgreiche Zusammenarbeit nach Auslaufen 
der aktuellen Förderphase Ende 2022 fortfüh-
ren. Um auch weiterhin von den Chancen der 
LEADER-Förderung profitieren zu können, be-
wirbt sich die Jagstregion um die Aufnahme in 
die anschließende LEADER-Förderperiode 2023-
2027. Grundlage der Bewerbung ist ein Regio-
nales Entwicklungskonzept, auf dessen Basis 
das Ministerium für Ernährung, Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz Baden-Württem-
berg die Förderkulissen auswählen wird. 

Mit LEADER können eigene regionale Förder-
schwerpunkte realisiert werden. Dabei stehen 
die Bedarfe der Bevölkerung im Vordergrund. 
Gemeinsam werden in einem breiten Beteili-
gungsprozess Ziele definiert und Projektideen 
erarbeitet. Warum soll die Jagstregion die För-
derung erhalten? Was macht die Region einzig-
artig? Wo hat sie noch besonderen Handlungs-
bedarf? Die Mühe lohnt sich: Zur Umsetzung 
der regionalen Ziele werden bei einem positiven 
Bescheid erneut zwischen 2,3 und 2,8 Mio. EUR 
an EU-Fördergeldern zuzüglich weiterer Bun-
des- und Landesmittel in die Jagstregion flie-
ßen.

Wir laden alle Interessierten herzlich ein zur

Auftaktveranstaltung der Jagstregion 
zur LEADER-Förderphase 2023-2027 

am Mittwoch, 19. Januar 2022 
von 18.00 - 20.00 Uhr.

Aufgrund der aktuellen pandemischen Lage 
findet die Veranstaltung online statt. Die Zu-
gangsdaten sind auf der Website www.jagst-
region.de in der Rubrik Termine abrufbar. 
Alternativ können Sie sich gerne per E-Mail bei 
simone.oesterle@jagstregion.de anmelden und 
erhalten im Anschluss die Zugangsdaten zuge-
schickt. 
Nach Grußworten der beiden Landräte der Re-
gion, Dr. Joachim Bläse (Ostalbkreis) und Ger-
hard Bauer (Schwäbisch Hall), wird die Jagst-
region-Vereinsvorsitzende Regina Gloning einen 
Rückblick auf die bisherige Arbeit und Erfolge 
der LEADER-Jagstregion geben. Anschließend 
geht der Blick nach vorne und es werden in drei 
moderierten Workshops erste Ideen für das neue 
regionale Entwicklungskonzept diskutiert. 
„Auch wenn aufgrund der pandemischen Lage 
nur ein Online-Format möglich ist – es freut 
uns, wenn die Menschen der Region sich aktiv 
einbringen“, betont Regina Gloning. 

Die Ideen der Bevölkerung spielen eine wichtige 
Rolle im gesamten Prozess. Das zeigt die um-
fangreiche Palette an Beteiligungsmöglichkei-
ten, die beim Auftakt vorgestellt wird. Unter 
anderem soll es eine regionale Online-Beteili-
gungsplattform und verschiedene Themenwork-
shops geben. Interessierte können jederzeit mit-
einsteigen. 

Erhebungsbeauftragte (m/w/d) 
gesucht
Haben Sie Interesse?
Im Jahr 2022 findet ab Mai bundesweit eine 
Zählung der Bevölkerung, Gebäuden und Woh-
nungen statt. Die Erhebungsstelle des Landrats-
amts Ostalbkreis sucht zahlreiche Erhebungs-
beauftragte zur Durchführung des Zensus in den 
Städten (ohne Aalen und Schwäbisch Gmünd) 
und Gemeinden im Ostalbkreis.

Ihre Aufgaben
Als Erhebungsbeauftragte oder Erhebungsbe-
auftragter werden Sie im Rahmen der Haushal-
tebefragung und der Befragung in Wohnheimen 
und Gemeinschaftsunterkünften eingesetzt. 
Dazu wird Ihnen ein Arbeitsbezirk mit bis zu 150 
zu erhebenden Personen im Ostalbkreis zuge-
teilt.
Sie führen die Befragungen vor Ort durch. Dazu 
besuchen Sie ausgewählte Bürgerinnen und 
Bürger, stellen deren Existenz fest und erfassen 
die Daten mit einem (Online-) Fragebogen. Für 
die Beteiligten besteht dabei Auskunftspflicht.

Rahmenbedingungen
• Die Befragungen erfolgen im Zeitraum ab 16. 

Mai 2022 bis Ende Juli 2022. In der Zeit-
einteilung sind Sie frei. Die Befragungen 
sollen und können jedoch hauptsächlich nach 
Feierabend oder am Wochenende flexibel 
durchgeführt werden.

Blutspende in Jagstzell  
am Donnerstag, 
20.01.2022
DRK-Blutspendedienst 
bittet zur Spende 
Täglich werden für Patienten in 
Deutschland bis zu 15.000 Bluttrans-
fusionen benötigt. Der DRK-Blutspen-
dedienst bittet daher dringend zur 
Spende.
Eine ausreichende Anzahl an Blutspenden 
ist für die Heilung und Lebensrettung 
oftmals das wichtigste Kriterium. Unfall-
opfer, Patienten mit Krebs, schweren Er-
krankungen, werdende Mütter, Neugebo-
rene – die Liste der Patienten, die auf 
Blutspenden angewiesen sind, ist schier 
unendlich. 

Der DRK-Blutspendedienst Baden-Würt-
temberg-Hessen bittet daher alle gesun-
den Spendefähigen zur Spende am

Donnerstag, 20.01.2022
von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr

Gemeindehalle Jagstzell, 
Schulstraße 4, 73489 Jagstzell
- Nur mit Terminreservierung -

Aktuell gilt auf allen Blutspendeterminen 
des DRK die 3G-Regelung. 
Zutritt erhalten ausschließlich Menschen, 
die den Status geimpft, genesen oder 
getestet (Antigen-Test nicht älter als 24h 
oder PCR-Test nicht älter als 48h) vor-
weisen können.

Um Wartezeiten und größere Menschen-
ansammlungen vor Ort zu vermeiden, 
können der erforderliche PCR-Test oder 
Antigen-Schnell-Test nicht vor Ort durch-
geführt werden. 

Weitere Infos und Terminreservierung: 
https://www.blutspende.de/
Sie haben Fragen vor Ihrer Blutspende?
Gerne beantworten wir Ihre Fragen auch 
telefonisch: SPENDERHOTLINE
0800 1194911 (kostenfrei)

Wartung  
Straßenbeleuchtung
Die EnBW ODR führt in der 
KW 4/2022 die turnusmäßige 
Wartung der Straßenbe-
leuchtung in der Gemeinde 
Jagstzell durch.

Alle Einwohner werden ge-
beten, defekte Straßenlampen 
bei der Gemeindeverwaltung, 
Telefon (0 79 67) 90 60-29, zu 
melden.

Bekanntmachungen
anderer Stellen –
Weitere Infos

Bekanntmachungen anderer Stellen –
Weitere Infos
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• Voraussetzungen für diese Tätigkeit sind Voll-
jährigkeit, ein gewissenhafter Umgang mit 
vertraulichen Informationen und ein freund-
liches Auftreten, gute Deutschkenntnisse 
(weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil).

• Personen, die nicht im öffentlichen Dienst 
arbeiten, sollten außerdem ein einfaches 
Führungszeugnis mit einreichen.

• Für die ehrenamtliche Tätigkeit erhalten Sie 
eine angemessene, steuerfreie

Aufwandsentschädigung.
• Vorkenntnisse sind keine erforderlich. Im 

Frühjahr 2022 erhalten Sie eine eintägige 
Schulung und werden auf die Aufgaben vor-
bereitet.

Interesse? 

Rahmenbedingungen
! Die Befragungen erfolgen im Zeitraum ab 16. Mai 2022 bis Ende Juli 2022. In der 
Zeiteinteilung sind Sie frei. Die Befragungen sollen und können jedoch hauptsächlich nach 
Feierabend oder am Wochenende flexibel durchgeführt werden.

! Voraussetzungen für diese Tätigkeit sind Volljährigkeit, ein gewissenhafter Umgang mit 
vertraulichen Informationen und ein freundliches Auftreten, gute Deutschkenntnisse (weitere 
Sprachkenntnisse sind von Vorteil).

! Personen, die nicht im öffentlichen Dienst arbeiten, sollten außerdem ein einfaches 
Führungszeugnis mit einreichen.

! Für die ehrenamtliche Tätigkeit erhalten Sie eine angemessene, steuerfreie
Aufwandsentschädigung.

! Vorkenntnisse sind keine erforderlich. Im Frühjahr 2022 erhalten Sie eine 
eintägige Schulung und werden auf die Aufgaben vorbereitet.

Interesse?
Sie möchten uns als Erhebungsbeauftragte/r unterstützen und unverbindlich vorgemerkt
werden? Dann bewerben Sie sich online direkt:

 

oder unter nachfolgenden Kontaktdaten:

E-Mail: zensus@ostalbkreis.de 
Telefon 07361 503-2040

Sie möchten uns als Erhebungs-
beauftragte/r unterstützen und 
unverbindlich vorgemerkt wer-
den? Dann bewerben Sie sich 
online direkt:
oder unter nachfolgenden Kontaktdaten:
E-Mail: zensus@ostalbkreis.de
Telefon 07361 503-2040

Zweiteiliges  
Online-Gruppencoaching 
Die Kontaktstelle Frau und Beruf bietet interessier-
ten Frauen am 17. und 31. Januar 2022 ein zwei-
teiliges Gruppencoaching zum Thema „Gehaltsver-
handlungen und Verhandlungen führen“ an. 
Ziel des ersten Vormittages ist zu lernen, Ver-
handlungssituationen zu erkennen, vorauszuse-
hen und individuell vorbereitet zu sein. „Ihre 
eigenen immateriellen, finanziellen und lang-
fristigen Ziele und die Ihres Gegenübers sollten 
klar sein, bevor Sie überhaupt an Ihre Positio-
nierung und das Verhandlungssetting denken.“
Ziel des zweiten Vormittages ist zu lernen, Hin-
dernisse während der Verhandlungssituation zu 
antizipieren, sich entsprechend vorzubereiten 
und den Umgang mit Hindernissen und die 
Kommunikation mit meinen Gegenübern im 
Rollenspiel zu üben.
Das Gruppencoaching wird geleitet von Carolin 
Morlock, Systemischer Coach (ISB zertifiziert).
Eine verbindliche Anmeldung ist bis zum 
12.01.2022 per E-Mail unter anmeldung.kon-
taktstelle@ostalbkreis.de möglich.
Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt.

Mikrozensus startete am 10. Januar 2022
Rund 55.000 Haushalte in der Befragung
Am 10. Januar startete bundesweit der Mi-
krozensus 2022. Das Statistische Landesamt 
Baden-Württemberg bittet hierfür alle aus-
gewählten Haushalte um Unterstützung bei 
der Durchführung der größten jährlichen 
Haushaltserhebung in Deutschland. Über das 
ganze Jahr 2022 hinweg werden in mehr als 
900 Gemeinden rund 55.000 in einer Stich-
probe ausgewählte Haushalte in Baden-
Württemberg zu ihren Lebensverhältnissen 
befragt. Dies sind rund ein Prozent der ins-
gesamt rund 5,2 Millionen (Mill.) Haushalte 
im Südwesten.

Was ist der Mikrozensus?
Neben dem Grundprogramm zur wirtschaft-
lichen und sozialen Lage der Bevölkerung 
sowie den seit 1968 erhobenen Fragen der 
EU-weit durchgeführten Erhebung zur Ar-
beitsmarktbeteiligung werden seit 2020 zu-
sätzlich Fragen der ebenfalls EU-weit durch-
geführten Befragung zu Einkommen und 
Lebensbedingungen (SILC, „Statistics on In-
come and Living Conditions“) gestellt. Seit 
dem Jahr 2021 wird das Frageprogramm des 
Mikrozensus um die ebenfalls EU-weit 
durchgeführte Erhebung zur Internetnutzung 
in privaten Haushalten (IKT) ergänzt.
Die Ergebnisse des Mikrozensus sind eine 
wichtige Informationsquelle zu den Lebens- 
und Arbeitsbedingungen der Menschen. 
Dabei geht es beispielsweise um Fragestel-
lungen, in welchen Familienkonstellationen 
Menschen leben, welche Bildungsabschlüsse 
von der Bevölkerung erworben wurden oder 
in welcher Erwerbssituation sie sind. 2022 
wird die Erhebung um Fragen zur Wohnsi-
tuation der Menschen ergänzt. Der Mikro-
zensus liefert somit auch Ergebnisse zu 
Fragen der Barrierefreiheit der Wohnsitze in 
Baden-Württemberg.
Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie, die 
wirtschaftliche und soziale Veränderungen 
auslöst, ist der Mikrozensus von Bedeutung. 
Die Auskünfte der auskunftspflichtigen 
Haushalte helfen die aktuelle Lage der Be-
völkerung in Baden-Württemberg abzubil-
den. Für den Mikrozensus sind dabei die Aus-

künfte von Menschen im Rentenalter, von 
Studierenden sowie von Erwerbslosen ge-
nauso wichtig wie die Angaben von Ange-
stellten oder Selbstständigen.

Wer wird für die Erhebung ausgewählt?
In einem mathematischen Zufallsverfahren 
werden zunächst Gebäude bzw. Gebäudetei-
le gezogen. Für die Ermittlung der Namen der 
Haushalte in den Gebäuden setzt das Statis-
tische Landesamt vor Ort auch Erhebungs-
beauftragte ein. Die Erhebungsbeauftragten 
können sich bei der Namensermittlung mit-
tels eines Ausweises als Beauftragte des 
Statistischen Landesamtes Baden-Württem-
berg ausweisen. Für die zufällig ausgewähl-
ten Haushalte besteht Auskunftspflicht. Sie 
werden innerhalb von maximal fünf aufei-
nander folgenden Jahren bis zu viermal im 
Rahmen des Mikrozensus befragt.

Wie läuft die Befragung ab?
Ausgewählte Haushalte finden im Briefkasten 
ein Anschreiben des Statistischen Landes-
amtes Baden-Württemberg vor. Darin sind die 
Zugangsdaten für die Meldung über das In-
ternet enthalten. Alternativ besteht die Mög-
lichkeit, der Auskunftspflicht durch ein Tele-
foninterview mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Statistischen Landesamts 
nachzukommen oder einen Papierbogen aus-
zufüllen. Eine volljährige Person kann die Aus-
künfte für alle Haushaltsmitglieder erteilen.
Alle erhobenen Einzelangaben unterliegen 
der Geheimhaltung und dem Datenschutz 
und werden weder an Dritte weitergegeben 
noch veröffentlicht. Nach Eingang und Prü-
fung der Daten im Statistischen Landesamt 
werden diese anonymisiert und zu aggregier-
ten Landes- und Regionalergebnissen wei-
terverarbeitet.

Gerne können sich betroffene Haushalte bei 
Fragen direkt mit dem Statistischen Landes-
amt unter Telefon 0711/641-2565 in Ver-
bindung setzen.
Weitere Informationen zum Mikrozensus 
sind auf der Mikrozensus-Homepage des 
Statistischen Verbundes unter https://mikro-
zensus.de abrufbar.

Beratungsangebot der Kontaktstelle Frau und Beruf Ostalbkreis
Beratungen zu beruflichen Themen bietet die 
Kontaktstelle Frau und Beruf Frauen aus dem Ost-
albkreis an: Wie gelingt der Wiedereinstieg in den 
Beruf? Welche berufliche Aus- und Weiterbildung 
kommen infrage? Wie kann ich mich beruflich 
weiterentwickeln? Wie gehe ich mit Konflikten 
am Arbeitsplatz um? Welches sind die ersten 
Schritte in die berufliche Selbstständigkeit?

Das kostenfreie und neutrale Beratungsangebot 
findet momentan noch überwiegend telefonisch 
oder virtuell statt. Terminanfragen richten Sie 
bitte per E-Mail an frau-beruf@ostalbkreis.de.
Die Kontaktstelle Frau und Beruf wird vom Mi-
nisterium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungs-
bau gefördert und durch den Ostalbkreis mitfi-
nanziert.

Folgende Flyer liegen im Interimsrathaus (Eingangsbereich) zur Mitnahme aus:
■ Flyer LpB-Programm Januar bis Juli 2022/Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg
 Offene Seminare / Veranstaltungen / Digitale Angebote / Exkursionen
■ Flyer fiftyFifty TAXI App - Das Disco-Taxi zum Sonderpreis
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Persönliches

Aus dem Standesamt - Dezember 2021
Gestorben ist:
Cäcilia Berger, Storrenbuck 4
am 08.12.2021

Sperrmüll-,
Müllentsorgung

Hausmüllabfuhr 
Die nächste Hausmüllabfuhr findet am Montag, 
17.01.2022 ab 7.00 Uhr statt.

Weihnachtsbaumabfuhr
Im Januar führt die GOA die Weihnachtsbaum-
Sammlung durch. Die Tour zur Abholung der 
Weihnachtsbäume an den Sammelplätzen star-
tet schon morgens um 7.00 Uhr. Darum ist es 
vorteilhaft, die Bäume spätestens am Vorabend 
zu den Sammelplätzen zu bringen. Es wird ge-
beten, die ausgedienten Christbäume bis spätes-
tens zu diesem Termin zum Sammelplatz zu 
bringen. Die angelieferten Christbäume werden 
von der GOA am Montag, 17.01.2022 abgeholt.

Sammelplatz in Jagstzell: Parkplatz beim Ret-
tungszentrum „An der Jagstbrücke 10“
Bitte beachten:
• Die Bäume müssen komplett vom Weih-

nachtsschmuck befreit sein.
• Künstliche Bäume (Plastiktannen) oder Bäu-

me, von denen der Schmuck nicht entfernt 
werden kann, können durch die Sperrmüll-
abfuhr entsorgt oder gegen Gebühr auf einem 
Wertstoffhof mit Kasse abgegeben werden.

Volkshochschule
Ostalb

Französisch zum Kennenlernen
Die Volkshochschule Ostalb bietet in Zusammen-
arbeit mit dem Freundeskreis der Karl-Stirner-
Gemeinschaftsschule in Rosenberg einen Franzö-
sischkurs für Anfänger an. In geselliger Runde 
möchte die Dozentin Alexise Atchade neben re-
gulärem Sprachunterricht auch grammatische 
und landeskundliche Themen mit den Teilneh-
mern erörtern. Die Kursteilnehmenden können 
hierbei individuelle Wunschthemen äußern, die 
sie mit der Dozentin gestalten möchten.
Der Kurs findet ab Mittwoch, 2. Februar 2022 
an vier Abenden in der Karl-Stirner-Gemein-
schaftsschule jeweils von 18.30 bis 20.00 Uhr 
statt. Die Kursgebühr beträgt 32 Euro. Für Mit-
glieder des Freundeskreises 28 Euro. 
Informationen und Anmeldungen sind bei der 
Volkshochschule Ostalb unter www.vhs-ostalb.de 
und der Telefonnummer 07961/8786-986 oder 
per E-Mail unter info@vhs-ostalb.de sowie bei 
Jörg Hertrich unter der Rufnummer 07967/ 
572180 möglich. 

§ 1
Eröffnung und Begrüßung

BM Peukert begrüßt die anwesenden Mitglie-
der des Gemeinderates, die Presse und anwe-
senden Zuhörer zur letzten Gemeinderatsitzung 
im Jahr 2021.
Er stellt die Vollzähligkeit und Beschlussfähig-
keit fest.
Die Einladung zur Gemeinderatsitzung wurde 
rechtzeitig versandt.
Zur Tagesordnung hat er keine Änderungen oder 
Ergänzungen.

§ 2
Bürgerfragestunde

Keine Fragen aus der Bürgerschaft.

§ 3 
Bekanntgabe von Beschlüssen

Die Beschlüsse aus der öffentlichen Gemeinde-
ratsitzung vom 22.11.2021 wurden am 03.12.2021 
im Jagstzeller Mitteilungsblatt veröffentlicht.
Bekanntgabe aus der nicht öffentlichen Ge-
meinderatsitzung vom 04.10.2021, TOP 5:
Lagerraum an die bestehende Küche und La-
gergebäude als Ersatzbauten des SV mit 
Neubau eines WC-Containers für den Mehr-
generationenspielplatz
Zustimmung zum Bauantrag, zur Kostenbe-
rechnung (neuer Aspekt: Leader-Förderung 
erscheint möglich) und zum geplanten bau-
lichen Ablauf zwischen der Gemeinde und 
dem SV.

Die Nichtöffentlichkeit zu diesem Punkt ist auf-
gehoben.

Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
Zustimmende Kenntnisnahme.

§ 4
Bericht des Bürgermeisters

4.1. Corona-Pandemie:
 Die Corona-Lage ist derzeit noch ziemlich 

angespannt.
 Aktuell bei einer 7-Tage-Inzidenz von un-

ter 500 im Ostalbkreis, ist die Allgemein-
verfügung zur Ausgangssperre seit heute 
aufgehoben.

 Mit Blick auf Jagstzell sind seit der letzten 
GRS 11 neue Fälle hinzugekommen; aktuell 
haben wir 5 aktive Coronafälle (von 13 auf 
nunmehr 5) und 15 Reiserückkehrer.

 Mobile Impfteams sind derzeit im ganzen 
Ostalbkreis unterwegs.

4.2. Alte Schule Dankoltsweiler
 Baumaßnahmen im Zuge 
 der Herstellung der Barrierefreiheit 
 Submissionsergebnis 
 und Vergabe Fliesen
 BM Peukert führt aus, dass die Vergabe an 

die Fa. Feuchter zum Preis von 10.600,22 € 
erfolgt.

 Dies bedeutet, dass die Vergabe fast 3.000 € 
günstiger ist, als in der Kostenschätzung 
von Architekt Hofer.

Schulnachrichten

Jetzt bewerben mit Beginn zum 01.02.2022

Die Grundschule Jagstzell bietet Dir ein vielfältiges und
interessantes Aufgabenfeld für Deinen Freiwilligendienst.

Aus dem
GemeinderatAus dem Gemeinderat

Pressebericht über die öffentliche Sitzung des Gemeinderats  
am 13.12.2021
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4.3. Ratschreiber
 BM Peukert berichtet, dass Herr Lars Frey-

tag als Nachfolger von Bürgermeister 
Müller als Ratschreiber und Frau Diana 
Egetenmeier als stellvertretende Rat-
schreiberin bestellt wurde. Dies wurde mit 
Schreiben des Amtsgerichtes Schwäbisch 
Gmünd vom 22.11.2021 bestätigt.

4.4. B 290 Querungshilfe 
 Rückmeldung an den GR bzgl. der Ver-

kehrsschau und Abnahme
 BM Peukert gibt hierzu dem GR Rückmel-

dung, dass in den ursprünglichen Entwurfs-
plänen ein einseitig geführter Zweirich-
tungsradweg vor der VR Bank vorgesehen 
war. Dieser hätte dem Radfahrenden die 
Zuführung und Benutzung der Querungs-
hilfe - auch von Norden kommend - er-
möglicht. Dafür war die kleine Auffahr-
rampe vor der VR Bank vorgesehen. 

 Bevor eine Planung genehmigt und 
schließlich umgesetzt werden kann, durch-
läuft diese verschiedene Sicherheitsaudit-
phasen. Verschiedene Planungsphasen 
werden durch einen zertifizierten Sicher-
heitsauditoren geprüft. Dadurch sollen 
Planungsfehler und mögliche Gefahren-
stellen ausgeschlossen werden. Bei Bedarf 
muss die Planung dann angepasst werden. 
Im Zuge dieser Prüfung gab der Auditor zu 
Protokoll, dass es beim Zweirichtungsver-
kehr im Bereich der VR-Parkplätze zu ge-
fährlichen Situationen und Unfällen kom-
men kann. Rückwärts, aus der Parklücke 
ausparkende Fahrzeuge, haben nahezu 
keine Möglichkeit, Radfahrer aus beiden 
Richtungen einzusehen.

 Aufgrund dieser Vorgaben (Sicherheitsau-
dit und die VR Bank verzichtet nicht auf die 
Parkplätze) musste die Planung angepasst 
und ein weiteres Sicherheitsaudit durch-
geführt werden. Die Umplanung zum Ein-
richtungsradweg an der VR Bank in Rich-
tung Norden und die RW-Führung nach 
Süden über die Straße konnte dann vom 
Auditor so mitgetragen werden.

 Auf Basis der auditierten Ausführungs-
planung wurde dann der Beschilderungs- 
und Markierungsplan entworfen. Mit der 
verkehrsrechtlichen Anordnung wurde der 
Beschilderungs- und Markierungsplan des 
Regierungspräsidium Stuttgart von der 
Unteren Straßenverkehrsbehörde angeord-
net. Im Voraus dazu wurde die Anhörung 
mit der Bitte um Stellungnahme zu dem 
Beschilderungs- und Markierungsplan der 
B 290 in Jagstzell durchgeführt.

 Von Seiten des Polizeipräsidium Aalen, der 
Straßenmeisterei Ellwangen und der Ge-
meinde Jagstzell wurden jeweils keine 
Bedenken geäußert bzw. die Zustimmung 
erteilt.

 Die Gemeinde war im gesamten dreijähri-
gen Planungs- und Umsetzungsprozess mit 
involviert und die Anregungen und Wün-
sche wurden, soweit es ging, mitberück-
sichtigt. 

Die Querungshilfe ist sowohl für die Radfahrer 
als auch für die Fußgänger eine deutliche Ver-
besserung.
Bei diesem Projekt mit den vielen Zwangspunk-
ten wurde das Optimum umgesetzt.
Durch die neue Radwegführung werden die Ge-
fahrenstellen entlang der vielbefahrenen Ro-
senberger Straße und der B 290 umgangen. 
Somit stellt die neue Verbindung eine deutliche 
Verbesserung für alle Verkehrsteilnehmer dar. 
Im Zuge der Radwegbaumaßnahme wurde der 
marode Kerlesbachquerschnitt überplant und 
neu eingebaut. Beide Baumaßnahmen konnten 
durch die gute Koordination zeitgleich, zügig 
und ohne größere Verkehrsbeeinschränkungen 
durchgeführt werden.
Aufgrund der zahlreichen Zwangspunkte, die 
sich hier auf einer Länge von ungefähr 100 m 
befinden (u. a. Jagstbrücke, Kerlesbachbauwerk, 
Bahnunterführung, Kerlesbach, Kerlesbachmau-
er, versetzte Kreuzung, Gasleitung, „Spielplatz-
wasseranschluss Jagst erlebbar machen“) und 
den Belangen anderer am Projekt Beteiligten 
wurde sicherlich das Optimum umgesetzt. Die 
Mittelinsel erhöht vor allem auch die Sicherheit 
querender Kinder, die zum Wasserspielplatz 
wollen. 
Gemäß der gültigen Richtlinie beträgt die er-
forderliche Haltesichtweite zwischen dem Rad-
fahrer, der sich an der Wartelinie auf der Straße 
„An der Jagstbrücke“ befindet, und einem Fahr-
zeug, welches sich auf der B 290 befindet und 
mit 50 km/h unterwegs ist, 47 m. Da die schar-
fe B 290-Kurve an der Rosenberger Straße eine 
maximale Geschwindigkeit von 40 km/h zulässt, 
verringert sich die erforderliche Haltesichtweite 
auf dann nur noch 33 m. Die zur Verfügung 
stehende Haltesichtweite in Richtung Crails-
heim liegt bei ca. 60 m und liegt somit deutlich 
über der notwendigen Haltsichtweite. Die 
Sichtverhältnisse werden nicht unterschritten.
Der Zweirichtungsradweg kann zu einem spä-
teren Zeitpunkt immer noch umgesetzt werden. 
Dieser kann z. B. auch im Zuge der Baumaß-
nahme „BBP Wohnen an der Jagstaue“ herge-
stellt werden, wenn die Voraussetzungen diesen 
zulassen. 
Ein GR gibt zu bedenken, dass der Fahrradfahrer 
das Sicherheitsrisiko beim Queren trägt. Er stellt 
fest, dass der GR immer von einer Querungs-
hilfe ausgegangen ist, die von beiden Seiten 
benutzt werden kann. Dies ging dann wohl doch 
über das Vorstellungsvermögen hinaus.
Ein GR hätte sich gewünscht, dass der GR be-
reits früher (während der 3,5 Jahren) mitein-
gebunden worden wäre, dies findet er schon 
sehr schade.

§ 5
Bestellung von 

Bürgermeister Patrick Peukert 
zum Eheschließungsstandesbeamten
für den Standesamtsbezirk Jagstzell

Derzeit verfügt der Standesamtsbezirk Jagstzell 
mit Hauptamtsleiter Lars Freytag und Ramona 
Burger (Teilzeitbeschäftigte) über 2 Standes-
beamte.

Somit verfügt der Standesamtsbezirk Jagstzell 
über 3 Eheschließungsstandesbeamte, wovon  
2 „Vollstandesbeamte“ sind.
Die Bestellung zum Eheschließungsstandesbe-
amten bedarf der Schriftform.
BM Peukert nimmt wegen Befangenheit auf 
den Zuhörerplätzen Platz.

Der Gemeinderat beschließt bei Befangenheit 
von BM Peukert einstimmig:
Bürgermeister Patrick Peukert wird mit Wir-
kung zum 13.12.2021 zum Eheschließungs-
standesbeamten für den Standesamtsbezirk 
Jagstzell bestellt.
Gemeinderat Schlosser (1. stellvertretender 
Bürgermeister) wird die Bestellungsurkunde 
an Bürgermeister Patrick Peukert aushändi-
gen.
Die Gemeindeverwaltung wird dem Landrats-
amt Ostalbkreis, Standesamtsaufsicht, eine 
Ausfertigung des Gemeinderatsbeschlusses 
sowie die Bestellungsurkunde vorlegen.
GR Schlosser überreicht die Bestellungsurkun-
de Herrn Bürgermeister Peukert zum Eheschlie-
ßungsstandesbeamten für den Standesamts-
bezirk Jagstzell.

§ 6
Breitbandausbau weiße Flecken – 
Sachstandsbericht + Vorstellung 
Ausführungsplanung RBS wave

In der GRS am 04.10.2021 wurde einstimmig 
Nachfolgendes beschlossen
1. Der Gemeinderat nimmt das vorgestellte 

Leistungsverzeichnis samt Baubeschreibung 
zur Kenntnis.

2. Der Gemeinderat stimmt der öffentlichen 
Ausschreibung auf Grundlage der erstellten 
Ausschreibungsunterlagen zu.

3. Das beratende Ingenieurbüro RBS wave wird 
beauftragt, die Bauleistungen zusammen 
mit der Gemeindeverwaltung öffentlich aus-
zuschreiben (Ausschreibungsplattform „Sub-
report“). Zudem soll der Veröffentlichungs-
text im gemeindlichen Amtsblatt und auf der 
gemeindlichen Homepage eingestellt wer-
den.

Die Baumaßnahme wurde öffentlich ausgeschrie-
ben. Insgesamt 8 Firmen haben die Ausschrei-
bungsunterlagen bei „subreport“ angefordert. 
Zur Submission am 11.11.2021 haben 5 Firmen 
ein Angebot (4 digital + 1 in Papierform) abge-
geben.
Das Angebot Fa. Walter Bauer GmbH & Co. KG 
liegt im Vergleich ca. 66 % (2.232.186,55 €) 
unterhalb zu der Kostenberechnung von RBS- 
wave. 
Fa. Walter Bauer GmbH & Co. KG wurde zu-
sätzlich bei der Prüfung durch RBS-wave auf-
gefordert, eine Auskömmlichkeit (Bestätigung) 
der Preise abzugeben.

Laut dem Breitbandkompetenzzentrum des Ost-
albkreises handelt es sich bei der Fa. Bauer um 
ein renommiertes Unternehmen für den Breit-
bandausbau.

BM Peukert berichtet, das Ergebnis liegt 2,2  
Mio. € unter der Kostenberechnung von 5,6 Mio. 
Das Ausschreibungsergebnis liegt bei 3,4 Mio. €.
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Ein GR spricht ein großes Lob und einen Dank 
an die Verwaltung und den GR aus. Der Gemein-
derat wurde für seinen Mut belohnt. Es hat sich 
aus seiner Sicht ausbezahlt.
BM Peukert kann dies nur bestätigen, sein Dank 
geht hier insbesondere an HAL Freytag und 
Herrn Herrmann. 
Die RBS wave wird weiterhin die Bauleitung 
begleiten; hierzu findet am 13.01.2022 ein Auf-
tragsgespräch statt.

Der Gemeinderat beschließt einstimmig:
1. Der GR nimmt sowohl von der Prüfung als 

auch von dem Vergabevorschlag der RBS-
wave zu den Angeboten der Ausführung 
der Tiefbau-, Spleiß-, Kabelzug und Mon-
tagearbeiten für den FTTB Ausbau der 
einzelnen Firmen zustimmend Kenntnis.

2. Die Fa. Walter Bauer GmbH & Co. KG, 
Runding wird mit der Umsetzung der Aus-
führung von der Tiefbau-, Spleiß-, Kabel-
zug und Montagearbeiten für den FTTB 
Ausbau in dem Weiße-Flecken-Förder-
programm zum Angebotspreis in Höhe  
von 3.376.699,95 Euro brutto (netto 
2.837.562,95 Euro) beauftragt.

§ 7
Vergabe Markterkundung „graue Flecken“

In der GRS vom 28.06.20 hat der GR folgende 
Vorgehensweise vorgeschlagen:
• Einstieg in das Markterkundungsverfahren
• Kostenberechnung Weiße Flecken abwarten
• Entscheidung Mitverlegung (ja/nein) 
 am 13.12.2021
• Antragstellung im Dezember
• Aufnahme der Finanzierung 
 in die MiFi 11/2022

Am 30.06.2021 hat die Gemeindeverwaltung 
durch das Breitbandkompetenzzentrum (BKZ) 
eine Markterkundung durchführen lassen. Da-
mit wurden die TKUs aufgefordert, eine Rück-
meldung/ Stellungnahme über folgende Punkte 
abzugeben, ob:
- der von ihn versorgten Adresspunkten oder
- innerhalb eines Jahres nach dem Ende der 

MEV eine eigenwirtschaftliche Aufrüstung 
eines Netzes auf mindestens 100 Mbit/s er-
folgt oder

- den nächsten drei Jahren eine privatwirt-
schaftliche Erschließung durch ein gigabit-
fähiges geplant ist.

Die Gemeindeverwaltung wurde am 20.08.2021 
von dem BKZ darauf hingewiesen, die Analyse 
und Auswertung des MEV selbst zu erstellen. 
Zur Unterstützung der Analyse und Auswertung 
des MEV wurde das BKZ gebeten, die Gemeinde-
verwaltung doch zu unterstützen. Am 30.08.2021 
hat das BKZ ein Angebot für eine grafische Aus-
wertung erstellt. Am 14.09.2021 wurde dann das 
BKZ durch die Gemeindeverwaltung beauftragt, 
diese grafische Auswertung zu erstellen. Das 
BKZ weist darauf hin, dass es sich hierbei nur 
um eine grafische Auswertung/Darstellung 
handelt. Die Analyse muss die Gemeindever-
waltung selbst erarbeiten. 
Aufgrund der Komplexität der Analyse des MEV 
war es der Gemeindeverwaltung nicht möglich, 
eine finale Analyse zu erarbeiten.

Die PWC hat darauf aufmerksam gemacht, dass 
die MEV vom 25.08.2021 nicht vollständig ist. 
Somit wurden die TKUs aufgefordert, die fehlen-
den Angaben der MEV bis zum 11.11.2021 nach-
zureichen. Durch viele Rückmeldungen der TKUs 
wurde diese Frist auf den 26.11.2021 verlängert. 

Um eine handfeste Analyse/Auswertung des 
MEV zu erstellen, hat sich die Gemeindever-
waltung dazu entschieden, die Analyse der MEV 
an einen Dienstleister zu vergeben. Die Gemein-
deverwaltung hat am 18.11.2021 einen Antrag 
auf Gewährung einer Zuwendung für Beratungs-
leistungen in Höhe von 50.000,00 € gestellt.

Vergabe Beratungsleistungen 
Die Beratungsleistungen (für die Analyse etc.) 
wurden am 26.11.2021 beschränkt ausgeschrie-
ben. Insgesamt wurden drei Firmen digital auf-
gefordert, ein Angebot abzugeben.
Zur Submission am 03.12.2021 lag der Gemein-
de nur ein Angebot vor. Lediglich die Fa. RBS-
wave GmbH hat ein Angebot in Höhe von 
33.611,55 € brutto (netto 28.245,00 €) abge-
geben.
Die RBS-wave GmbH ist der Gemeindeverwal-
tung durch das aktuell laufende Projekt „Weiße 
Flecken“ bekannt. 

Aufgrund des Angebotes und der bisherigen Er-
fahrungen mit der Fa. RBS-wave GmbH schlägt 
die Gemeindeverwaltung vor, den Auftrag am 
13.12.2021 an diese Firma zu vergeben.

Die Fa. RBS-wave GmbH kann erst beauftragt 
werden, sobald der Bewilligungsbescheid vor-
liegt. Nach Rücksprache mit der PWC erhält die 
Gemeinde Jagstzell den Bewilligungsbescheid 
voraussichtlich in KW 49.

Inkrafttreten der VwV Gigabitmitfinanzierung
Die Gemeindeverwaltung wurde am 01.10.2021 
von Herrn Thomas Strobel über das Inkrafttre-
ten der VwV Gigabitmitfinanzierung informiert.
Die Gebiete, die noch nicht über eine Versor-
gung von mindestens 100 mbit/s verfügen, 
können ab dem 30.09.2021 mit 40 % der för-
derfähigen Kosten vom Land unterstützt wer-
den. Der Bund fördert solche Maßnahmen mit 
50 %, somit werden die förderfähigen Kosten 
wie bei der „Weiße Flecken“ zu 90 % gefördert.

Ein GR fragt an, wie die Synergieeffekte laufen 
und bei welchen Flächen. Sofern dies die RBS- 
wave macht, wäre dies von Vorteil.

Herr Herrmann konnte hierzu berichten, dass 
die Synergien in die aktuellen Planungen ein-
gearbeitet wurden. Er kann noch nichts Ver-
bindliches sagen, dies ist erst nach Auswertung 
der Markterkundung möglich.

Der Gemeinderat beschließt einstimmig:
1. Der GR nimmt von der Antragstellung auf 

„Gewährung einer Zuwendung für Bera-
tungsleistungen“ zustimmend Kenntnis.

2. RBS-wave wird mit der Umsetzung der 
Auswertung der förderfähigen Bereiche 
gemäß Graue-Flecken-Förderung und der 
Masterplanung FttB zum Angebotspreis in 
Höhe von 33.611,55€ brutto (netto 
28.245,00€) beauftragt.

3. Der GR nimmt von dem „Inkrafttreten VwV 
Gigabitmitfinanzierung“ Kenntnis.

§ 8
Finanzzwischenbericht Haushaltsjahr 2021

Bericht über den Verlauf des laufenden Haus-
haltsjahres 2021 – Stand 02.12.2021 –
Im Ergebnishaushalt 2021 ist mit einem Mehr-
ertrag von 1.864.800,- € zu rechnen. Dies ist auf 
die erhöhten Erträge aus der Gewerbesteuer in 
dieser Höhe zurückzuführen. Dadurch ist aller-
dings auch eine um 189.180,- € höhere Ge-
werbesteuerumlage als geplant zur Zahlung 
fällig.

Außer- bzw. überplanmäßige Aufwendungen 
und Erträge fielen im Ergebnishaushalt keine 
nennenswerten an.
Weitere wesentliche Abweichungen gegenüber 
den Planansätzen bei Einnahmen und Ausgaben 
sind nicht zu erkennen.

Im Investitionsprogramm wird durch die v. g. 
Mehreinnahmen der Zahlungsmittelüberschuss 
des Ergebnishaushalts entsprechend höher aus-
fallen. (Planansatz: 438.429,- €)
Dies bedeutet, dass die Kreditermächtigung aus 
2021 in Höhe von 737.940,-€ voraussichtlich 
nicht benötigt wird.

Fazit
Im Jahr 2021 entwickeln sich die Erträge aus der 
Gewerbesteuer durchaus positiv.
Die Kreditermächtigung 2021 muss voraus-
sichtlich nicht in Anspruch genommen werden.

Kämmerer Förstner stellt den Finanzzwischen-
bericht zum Haushaltsjahr 2021 vor.

BM Peukert freut sich über die erfreulichen 
Zahlen; es sind keine zusätzlichen Kredite auf-
zunehmen.

Der Gemeinderat beschließt einstimmig:
Zustimmende Kenntnisnahme.

§ 9
Haushaltsplan 2022

Vorberatung Ergebnishaushalt 2022
und Finanzhaushalt 2022

inkl. Investitionsprogramm 2022 
sowie MiFriFi 2023 ff.

Situation im Ergebnishaushalt
Im Ergebnishaushalt des Haushaltsplans 2022 
werden alle Erträge und Aufwendungen der 
laufenden Verwaltung veranschlagt (inklusive 
der Aufwendungen aus Abschreibungen des 
gemeindlichen Vermögens).
Für den Haushaltsausgleich im Gesamtergeb-
nishaushalt gem. §§ 80 Abs. 2 GemO, 18 Abs. 1 
Nr. 1 GemHVO ist es erforderlich, dass die or-
dentlichen Erträge die ordentlichen Aufwen-
dungen decken. 2022 ist ein ordentliches Ergeb-
nis von 1.133.216 EUR veranschlagt. Nach den 
Bestimmungen des Haushaltsrechts (§ 23 
GemHVO) ist ein Überschuss des ordentlichen 
Ergebnisses einer Ergebnisrücklage zuzuführen. 
Die Ergebnisrücklage kann im Fall eines Ver-
fehlens der haushaltsrechtlichen Mindestvor-
schriften in einem späteren Jahr zum Ausgleich 
eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses 
verwendet werden. Im Haushaltsjahr 2022 wird 
ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in 
Höhe von 1.133.216 EUR der Rücklage aus 
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Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu-
geführt. Diese Rücklage aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses hat zum 31.12.2022 
einen voraussichtlichen Stand von rund 
1.800.000 EUR.
Damit ist der Haushalt 2022 grundsätzlich ge-
nehmigungsfähig. 
Die Produktgruppe „Steuern, allgemeine Zu-
wendungen, Allgemeine Umlagen“ gibt den fi-
nanziellen Rahmen für den Gesamthaushalt vor.
Das Gesamtsteueraufkommen ist im Vergleich 
zu den Vorjahren höher. Vor allem der Gemein-
deanteil an der Einkommenssteuer wird höher 
ausfallen. Aufgrund der schlechten Ertragslage 
in 2020 (größtenteils coronabedingt), fällt die 
Schlüsselzuweisung aus dem FAG in 2022 er-
heblich höher aus.
Für das Jahr 2022 wird aufgrund der Voraus-
zahlungen und der Annahme einer sich erholen-
den konjunkturellen Lage eine Gewerbesteuer-
einnahme von 1.800.000 EUR (1.400.000 EUR) 
prognostiziert.
Eine der größten Einnahmequellen für Jagstzell 
ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteu-
er. Im Jahr 2022 darf nach neuester Steuer-
schätzung mit Einnahmen i. H. v. 1.471.884 EUR 
gerechnet werden, die entsprechend veran-
schlagt werden können. An Finanzzuweisungen 
(Investitionspauschale, Familienleistungsaus-
gleich) werden nochmals rd. 293.894 EUR er-
wartet. 
Da die Steuerkraftsumme der Gemeinde für das 
Jahr 2020 niedriger war als in den Vorjahren:
- wirkt sich dies auf die Schlüsselzuweisung 

vom Land aus. Diese liegt im Jahr 2022 bei 
666.938 EUR (Vorjahr 269.854 EUR). Die 
Steuerkraftsumme der Gemeinde wird bei der 
Berechnung der Höhe der Schlüsselzuwei-
sung der Bedarfsmesszahl der Gemeinde ge-
genübergestellt 

- bedingt dies auch auf der Ausgabenseite eine 
Verringerung der Kreisumlage und der Fi-
nanzausgleichsumlage auf 1.396.516 EUR. 
Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine 
Minder-Ausgabe von 542.472 EUR. Der He-
besatz der Kreisumlage liegt laut des Haus-
haltserlasses des Landratsamtes bei 29,75 % 
(Vorjahr: 30,5 %).

Bei den laufenden Ausgaben wurden im We-
sentlichen nur die regulären Kostensteigerun-
gen berücksichtigt. Änderungen, Zusätze oder 
Ergänzungen werden im Folgenden erläutert.
Im Bereich der Personalausgaben wurden Lohn-
erhöhungen einkalkuliert (gem. der aktuellen 
Tarifregelungen des TVöD).

Allgemeine Erläuterungen
Planzahlen des Vorjahres in ( )

Personalkosten
Die Personalkosten im Haushaltsjahr wurden in 
Höhe von insgesamt 1.321.166 EUR (1.189.273 
EUR) ermittelt. Das sind 23,96 % (20,44 %) der 
Aufwendungen im Ergebnishaushalt.
Berücksichtigt wurden die zu erwartenden 
Lohnerhöhungen aus dem TVöD sowie die Be-
soldungserhöhungen für die Beamten.
Erstmalig in den Personalkosten enthalten sind 
die zusätzlich benötigten Stellen für Hauptamt 
und Kämmerei.

Außerdem sind die erstmalig fällig werdenden Ver-
sorgungsaufwendungen für einen Bürgermeister 
a. D. bei den Personalkosten berücksichtigt.

Finanzzuweisungen – Einwohnerzahl
Bei der Berechnung der Finanzzuweisungen für 
2021 ist die Einwohnerzahl am 30.06.2021 auf 
Basis des Zensus 2011 maßgebend mit 2.321 
Einwohner (2.306).

Situation im Finanzhaushalt
Im Finanzhaushalt des Haushaltsplans 2022 
werden alle Einzahlungen und Auszahlungen 
des Haushaltsjahres veranschlagt. Dargestellt 
wird so der Zahlungsfluss der kassenwirksamen 
Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaus-
halt sowie die Auszahlungen und Einzahlungen 
aus der Investitionstätigkeit.
Im Gesamtfinanzhaushalt wird der Zahlungs-
mittelüberschuss bzw. –bedarf des Ergebnis-
haushalts ausgewiesen. Dies dient zur Finanzie-
rung der Investitionen.
Weiterhin stellt der Finanzhaushalt den Finan-
zierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aller 
zahlungswirksamen Planansätze (Ergebnis-
haushalt und Investitionen) dar und darüber die 
veranschlagte Änderung des Finanzmittelbe-
standes. Zu diesem können Mittel zugeführt 
bzw. aus diesem entnommen werden.
2022 kann ein positiver Zahlungsmittelüber-
schuss des Ergebnishaushalts von voraussicht-
lich 1.667.138 EUR (Stand: 02.12.2021) erzielt 
werden.
Für den Haushaltsausgleich 2022 im Finanz-
haushalt ist in der Finanzplanung keine Kredit-
aufnahme vorgesehen.
Die in § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO geforderte 
Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts 
durch Einzahlungen des Finanzhaushalts muss 
erreicht werden, damit der Haushalt 2022 ge-
nehmigungsfähig wird.

Investitionsprogramm 2022
Allgemeine Anmerkungen:
Die Finanzierung der investiven Maßnahmen ist 
nur dann vollständig gegeben, wenn alle För-
deranträge wie geplant beschieden werden.

Dies betrifft insbesondere:
1. Aufstockungsantrag 
 Landessanierungsprogramm
 Die Umsetzbarkeit der Maßnahmen im Sa-

nierungsgebiet hängt maßgeblich davon ab, 
in welcher Höhe der Aufstockungsantrag 
beschieden wird.

2. Zuwendung aus den Förderrichtlinien Was-
serwirtschaft für die Phosphatelimination 
sowie die Fernwirktechnik der SKA Jagstzell

3. Ausgleichsstockmittel 
 für den Waldkindergarten
4. Breitbandförderung

Kreditaufnahme
Die Gemeinde investiert auch in den Jahren 
2022 bis 2025 kräftig.
Die Gemeinde kann im Finanzplanungszeitraum 
bis 2025 mit eigenen Mitteln die geplanten In-
vestitionssummen nicht finanzieren. 
Zum Ausgleich des Haushalts 2022 wird nach 
jetzigem Entwurf voraussichtlich noch keine 
Kreditaufnahme erforderlich.
In den Finanzplanungsjahren 2023 ff. werden 
jedoch folgende Kreditaufnahmen voraussicht-
lich erforderlich:
2023: 825.828 €; 2024: 315.385 €; 
2025: 235.193 €.

Kämmerer Förstner stellt die Eckdaten des 
Haushaltsplanes 2022 vor. 
Auf die Frage von GR Schlosser, ob die Investiti-
onskosten vom Breitband bereits aktualisiert sind, 
führt er aus, dass diese im Rahmen der Jahres-
rechnung 2021 aufgelöst werden (4,9 Mio. €) und 
im HHPlan 2022 neu veranschlagt sind.

Der Gemeinderat beschließt einstimmig:
1. Dem Entwurf des Ergebnishaushalts für 

das Haushaltsjahr 2022 und der mittel-
fristigen Finanzplanung des Ergebnishaus-
halts 2023-2025 wird zugestimmt.

2. Dem Entwurf des Investitionsprogramms 
2022 und der mittelfristigen Finanzpla-
nung der Haushaltsjahre 2023 ff. wird 
zugestimmt.

§ 10
Kindertagesstätte

Beteiligung der Gemeinde Jagstzell am Abmangel an den Betriebskosten 2017 
an der Kindertagesstätte St. Vinzenz Jagstzell 11

Jahr
Kosten KiTa 

Gesamt Kinder*
Kosten 
Kind/a

Kosten 
Kind/Monat 
bei 11Mon.

Elternentgelte
/Kind/Monat 
bei 11Mon.

Abmangel 
Gemeinde/a

Summe 
Elternentgelte

2010 276.746,90    84 3.295 300 56 192.556,40     51.465,20     
2011 298.955,45    88 3.397 309 62 217.256,69     60.363,00     
2012 334.485,56    101 3.312 301 60 243.337,19     66.498,00     
2013 398.692,21    96 4.153 378 66 303.220,48     70.009,00     
2014 439.932,86 99 4.444 404 74 341.714,42 81.126,00     
2015 498.612,24 97 5.140 467 78 393.086,41 83.294,00     
2016 564.105,38 83 6.796 618 80 461.623,24 72.624,00     
2017 564.152,54 77 7.327 666 80 446.157,88 71.722,00     
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I. Einnahmen
1. Elternentgelte (Landesrichtsatz) 53.293,00 €
2. Elternentgelte Krippe 14.502,00 €
3. Kostenersätze 3.927,00 €
4. Sonstige Einnahmen (Gutscheine Kinderbetreuung) 0,00 €
5. Eingliederungshilfe LRA 16.724,00 €
6. Sprachförderung 6.600,00 €
Summe Einnahmen 95.046,00 €

II. Ausgaben
1. Personal:
1.1. pädagogisches Personal 400.864,07 €
1. 2. pädagogisches Personal Krippe 74.085,57 €
1. 3. pädag. Pers. für Eingl.hilfe 16.132,29 €        
1. 4. Reinigung, Hausmeister (für Krippe Anstell. Begl. Gde.) 17.345,92 €        
Summe Ausgaben ohne Sachkosten 508.427,85 €
2. Sachkosten (siehe Anlage) ohne Verw altungskosten 55.724,69 €
SUMME AUSGABEN 564.152,54 €

III. Berechnung der Beteiligung der bürgerlichen Gemeinde
Betriebsausgaben (ohne Verw altungskosten/ohne Eingl.hilfe) 548.020,25 €
abzügl. Überschreitung aus Vertrag Ziffer 4.2.2 Punkt 2
(500 € im Einzelfall bzw . 2.500 € pro Jahr)
HHST 3210.6100: 5.526,30 €
HHST 3210.6420: 8.165,83 €
ergibt: 13.692,13 €
davon über 500 € im Einzelfall:
allgemein: -  €                  
Sandaustausch 707,50 €             
Raumakustik Turnraum 1.691,56 €          
Rep. Spülmaschine 503,64 €             
Schmutzfangmatten 3.819,89 €          
Küchenerw eiterung 2.343,23 €          
PC 672,35 €             
für Krippe: -  €                  

verbleiben: 3.953,96 €          
(max. 2.500 € pro Jahr) 2.500,00 €

1.453,96 €          0,00 €
Zw ischenergebnis: 44.532,56 €
abzgl. Krippe direkt HHST 3210.6221: 174,29 €
abzgl. Krippe direkt HHST 3210.6421: 0,00 €
abzgl. Krippe direkt HHST 3210.6441: 0,00 €
verbleibende Sachausgaben: 44.358,27 €

Gruppen 1 bis 4
Betriebsausgaben
a) Personalausgaben 418.209,99 €
b) Sachausgaben (ohne Verw .kosten) 35.486,62 €
    (4/5 aus 40.645,92 €) 453.696,61 €

zuzügl. Verw altungskostenpauschale 3,00% 13.610,90 €
Summe ansetzbare Betriebsausgaben Gruppen 1 bis 4 467.307,51 €
abzügl. Pers.k. ZK 84% ab 30.08.10 (Fin. voll durch bgl. Gde.) 42.704,26 €
abzügl. Aufstockung O-Plan ab 01.09.2012 (von 6,8266 auf 7,2447 Stellen) 21.255,54 €

abzügl.Aufstockung seit 01.09.2013 von 7,2447 auf 7,82 Stellen (ohne Krippe 1,43) 19.498,22 €
ab 01.09.2017 erfo lgt Reduzierung auf 6,94 Stellen (ohne Krippe 1,43) 
abzügl. M ehrkosten Differenz 6,8266 Stellen zu 6,94 Stellen (ohne Krippe 1,43) 1.921,69 €

381.927,80 €

abzügl. gesetzl. Mindestzuschuss 63,00% 240.614,50 €
§ 8 Abs. 2 KiTaG
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abzügl.Aufstockung seit 01.09.2013 von 7,2447 auf 7,82 Stellen (ohne Krippe 1,43) 19.498,22 €
ab 01.09.2017 erfo lgt Reduzierung auf 6,94 Stellen (ohne Krippe 1,43) 
abzügl. M ehrkosten Differenz 6,8266 Stellen zu 6,94 Stellen (ohne Krippe 1,43) 1.921,69 €

381.927,80 €

abzügl. gesetzl. Mindestzuschuss 63,00% 240.614,50 €
§ 8 Abs. 2 KiTaG
abzügl. Elternbeiträge Gruppen 1 bis 4 53.293,00 €
abzügl. Kostenersätze 3.927,00 €
abzügl. Sonstige Einnahmen 0,00 €
nicht gedeckte Betriebsausgaben Gruppen 1 bis 4 84.093,29 €
Förderung gemäß § 8 Abs. 5 KiTaG 49,00% 41.205,71 €

Beteiligung der bürgerlichen Gemeinde an den über 500 € im Einzelfall bzw .
2.500 € pro Jahr liegenden Kosten aus Zif fer 4.2.2 Punkt 2 des Vertrages:
Anteil bgl. Gde. 70 %, somit

11.192,13 €                                                                                            70% 7.834,49 €

Gruppe 5 (neue Krippengruppe)
Betriebsausgaben
a) Personalausgaben 74.085,57 €
b) Sachausgaben (ohne Verw .kosten) 8.871,65 €
    (1/5 von 40.645,92 €)
c) Sachausgaben direkt Krippe zuordenbar
HHSt 3210.6221: 174,29
HHSt 3210.6421: 0
HHSt 3210.6441: 0

83.131,51 €

zuzügl. Verw altungskostenpauschale 3,00% 2.493,95 €
Summe ansetzbare Betriebsuasgaben Gruppe 5 85.625,46 €
abzügl. gesetzl. Mindestzuschuss 68,00% 58.225,31 €
§ 8 Abs. 3 KiTaG
abzzügl. Elternbeiträge Krippengruppe 14.502,00 €
nicht gedeckte Betriebsuasgaben Krippengruppe 12.898,15 €

Beteiligung der bürgerlichen Gemeinde an den über 500 € im Einzelfall bzw .
2.500 € pro Jahr liegenden Kosten aus Ziffer 4.1.2 Punkt 2 des Vertrages:
Anteil bgl. Gde. 100%, somit 100% 0,00 €

Beteiligung der bürgerlichen Gemeinde am Kiga St. Vinzenz:
gesetzl. Mindestzuschuss § 8 Abs. 2 KiTaG Gruppen 1 bis 4 240.614,50 €
zuzügl. Förderung gemäß § 8 Abs. 5 KiTaG 41.205,71 €
zuzügl. Beteiligung aus Ziffer 4.2.2 Punkt 2 des Vertrages Gr. 1 bis 4 7.834,49 €
gesetzl. Mindestzuschuss § 8 Abs. 3 KiTaG Krippe 58.225,31 €
zuzügl. Förderung gemäß § 8 Abs. 5 KiTaG 12.898,15 €
zuzügl. Beteiligung aus Ziffer 4.1.2 Punkt 2 des Vertrages Krippe 0,00 €
zuzügl. PK Zw eitkraft mit 84 %; volle Finanz. durch bgl. Gde. 42.704,26 €
zuzügl. PK aus Aufstockung Orientierungsplan 21.255,54 €
zuzügl. PK aus Aufstockung  ab 01.09.2013 19.498,22 €
zuzügl. PK aus Aufstockung ab 01.09.14 1.921,69 €

Summe Kostenbeteiligung Gemeinde Jagstzell 446.157,87 €

Betriebsausgaben

Betriebsausgaben
abzügl.
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Gruppe 5 (Krippengruppe) 

 Betriebsausgaben 

 a) Personalausgaben 74.085,57 €

 b) Sachausgaben (ohne Verw .kosten) 8.871,65 €

     (1/5 von 36385,00 €) 

 c) Sachausgaben direkt Krippe zuordenbar 

 HHSt 3210.6221: 174,29 €

 HHSt 3210.6421: 0,00 €

 HHSt 3210.6441: 0,00 €

83.131,51 €

 zuzügl. Verw altungskostenpauschale 3,00% 2.493,95 €

 Summe ansetzbare Betriebsuasgaben Gruppe 5 85.625,46 €

 abzügl. gesetzl. Mindestzuschuss 68,00% 58.225,31 €

 § 8 Abs. 3 KiTaG 

 abzzügl. Elternbeiträge Krippengruppe 14.502,00 €

 nicht gedeckte Betriebsuasgaben Krippengruppe 12.898,15 €

 Anteil bgl. Gde. 100%, somit 100% 0,00 €

Beteiligung der bürgerlichen Gemeinde am Kiga St. Vinzenz:

a)     Kindergarten

gesetzl. Mindestzuschuss § 8 Abs. 2 KiTaG Gruppen 1 bis 4

zuzügl. Förderung gemäß § 8 Abs. 5 KiTaG 41.205,71 €

zuzügl. Beteiligung aus Ziffer 4.2.2 Punkt 2 des Vertrages Gr. 1 bis 4 7.834,49 €

zuzügl. Beteiligung aus Ziffer 4.1.2 Punkt 2 des Vertrages Krippe 0,00 €

zuzügl. PK Zw eitkraft mit 84 %; volle Finanz. durch bgl. Gde. 42.704,26 €

zuzügl. PK aus Aufstockung Orientierungsplan 21.255,54 €

zuzügl. PK aus Aufstockung  ab 01.09.2013 19.498,22 €

zuzügl. PK aus Aufstockung ab 01.09.14 1.921,69 €

Summe Kindergarten 375.034,42 €

b)     Krippe
gesetzl. Mindestzuschuss § 8 Abs. 3 KiTaG Krippe 58.225,31 €

zuzügl. Förderung gemäß § 8 Abs. 5 KiTaG 12.898,15 €

zuzügl. Beteiligung aus Ziffer 4.1.2 Punkt 2 des Vertrages Krippe 0,00 €

Summe Krippe 71.123,46 €

Summe Beteiligung Gemeinde Jagstzell an den Kosten der Kirchengemeinde 446.157,88 €

IV. Anteile der verschiedenen Kostenträger Anteil in EUR Anteil in%

a)     Kindergarten
Beteiligung bürgerl. Gemeinde (Abmangel + 4/5 Hausmeister + Beförderungskosten) 390.150,80 € 79,78%

Beteiligung Kath. Kirchengemeinde St. Vinzenz 18.358,88 € 3,75%

Elternentgelte 57.220,00 € 11,70%

Eingliederungshilfe LRA 16.724,00 € 3,42%

Sprachförderung 6.600,00 € 1,35%

Sonstiges (Gutscheine) 0,00 € 0,00%

Zuschuss 0,00 € 0,00%

SUMME Einnahmen versch. Kostenträger 489.053,68 € 100,00%

b)     Krippe
Beteiligung bürgerl. Gemeinde (Abmangel + 1/5 Hausmeister+Reinigung) 79.037,31 € 80,54%

Beteiligung Kath. Kirchengemeinde St. Vinzenz 4.589,72 € 4,68%

Elternentgelte Krippe 14.502,00 € 14,78%

Zuschuss 0,00 € 0,00%

SUMME Einnahmen versch. Kostenträger 98.129,03 € 100,00%

 Beteiligung der bürgerlichen Gemeinde an den über 500 € im Einzelfall bzw . 

 2.500 € pro Jahr liegenden Kosten aus Ziffer 4.1.2 Punkt 2 des Vertrages: 

240.614,51 €

 
 

Betriebsausgaben

Betriebsausgaben
abzügl.
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Ein GR möchte wissen, wie es zu einem so 
großen Abmangel (mehr als eine Verdoppelung) 
kommt. Liegen der Verwaltung mögliche Ver-
gleichszahlen vor?

Kämmerer Förstner berichtet, dass der größte 
Anteil die Personalkosten sind, der Betreuungs-
schlüssel hat sich verändert. Dies ist durchaus 
mit den anderen Gemeinden vergleichbar, bei 
den anderen Gemeinden wurden dieselben Be-
rechnungen vorgenommen. Es gibt einen Ver-

waltungsvertrag und die Abrechnungen werden 
vom Verwaltungszentrum Ellwangen/Jagst vor-
genommen und im Hause nochmals überprüft.
Kindertagesstätte und Kindergarten werden ge-
trennt gerechnet.
Auf die Frage von GR Schlosser, ob wir das Geld 
so eingestellt haben, erklärt Kämmerer Förstner, 
dass wir für das Jahr 2017 leicht darunter und 
2018 alles eins zu eins gepasst hat, sodass alles 
im Rahmen der HH-Ansätze enthalten war.

Der Gemeinderat beschließt einstimmig:
Der GR stimmt der Abrechnung über die 
Beteiligung der Gemeinde am Abmangel für 
das Betriebsjahr 2017 zu.
Er stellt fest, dass die Gemeinde gegenüber 
der Kirchengemeinde einen Abmangel von 
446.157,88 EUR zu tragen hat.
Zuzüglich der von der Gemeinde direkt getra-
genen Kosten beträgt der Gemeindeanteil an 
der Kindertagesstätte insgesamt tatsächlich 
469.188,11 EUR.

Dadurch ergeben sich tatsächliche Gesamtkosten der KiTa und ein tatsächlicher Anteil für die Gemeinde mit:

 

Jahr

tatsächliche 
Kosten KiTa 

Gesamt Kinder*
Kosten 
Kind/a

ØElternentg
elte/Kind/a

tatsächlicher 
Kostenanteil 
Gemeinde/a

2012 334.485,56 101 3.312 660 243.337,19     
2013 402.789,47 96 4.196 726 307.317,74
2014 452.331,05 99 4.569 814 354.112,61
2015 509.219,50 97 5.250 859 403.693,67
2016 579.061,62 83 6.977 875 476.579,48
2017 587182,77 77 7.626 880 469.188,11  

*Statistik der Kinder- und Jugendhilfe (Stichtag 31.03.) 
 
Ein GR möchte wissen, wie es zu einem so großen Abmangel (mehr als eine 
Verdoppelung) kommt. Liegen der Verwaltung mögliche Vergleichszahlen vor? 
 
Kämmerer Förstner berichtet, dass der größte Anteil die Personalkoste
Betreuungsschlüssel hat sich verändert. Dies ist durchaus mit den anderen 
Gemeinden vergleichbar, bei den anderen Gemeinden wurden dieselben 
Berechnungen vorgenommen. Es gibt einen Verwaltungsvertrag und die 
Abrechnungen werden vom Verwaltungszentrum Ellwangen/Jagst vorgenommen 
und im Hause nochmals überprüft. 
Kindertagesstätte und Kindergarten werden getrennt gerechnet. 
Auf die Frage von GR Schlosser, ob wir das Geld so eingestellt haben, erklärt 
Kämmerer Förstner, dass wir für das Jahr 2017 leicht darunter und 2018 alles eins 
zu eins gepasst hat, so dass alles im Rahmen der HH-Ansätze enthalten war. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
Der GR stimmt der Abrechnung über die Beteiligung der Gemeinde am 
Abmangel für das Betriebsjahr 2017 zu. 
Er stellt fest, dass die Gemeinde gegenüber der Kirchengemeinde einen 
Abmangel von 446.157,88 EUR zu tragen hat. 
Zuzüglich der von der Gemeinde direkt getragenen Kosten beträgt der 
Gemeindeanteil an der Kindertagesstätte insgesamt tatsächlich 469.188,11 
EUR. 
 
 

§ 11 
 

Kindertagesstätte 
Beteiligung der Gemeinde Jagstzell am Abmangel an den Betriebskosten 

2018 an der Kindertagesstätte St. Vinzenz Jagstzell
 

Jahr
Kosten KiTa 

Gesamt Kinder*
Kosten 
Kind/a

Kosten 
Kind/Monat 
bei 11Mon.

Elternentgelte
/Kind/Monat 
bei 11Mon.

Abmangel 
Gemeinde/a

Summe 
Elternentgelte

*Statistik der Kinder- und Jugendhilfe (Stichtag 31.03.)

§ 11
Kindertagesstätte

Beteiligung der Gemeinde Jagstzell am Abmangel an den Betriebskosten 2018
an der Kindertagesstätte St. Vinzenz Jagstzell

*Statistik der Kinder- und Jugendhilfe (Stichtag 31.03.) 
 
Ein GR möchte wissen, wie es zu einem so großen Abmangel (mehr als eine 
Verdoppelung) kommt. Liegen der Verwaltung mögliche Vergleichszahlen vor? 
 
Kämmerer Förstner berichtet, dass der größte Anteil die Personalkosten sind, der 
Betreuungsschlüssel hat sich verändert. Dies ist durchaus mit den anderen 
Gemeinden vergleichbar, bei den anderen Gemeinden wurden dieselben 
Berechnungen vorgenommen. Es gibt einen Verwaltungsvertrag und die 
Abrechnungen werden vom Verwaltungszentrum Ellwangen/Jagst vorgenommen 
und im Hause nochmals überprüft. 
Kindertagesstätte und Kindergarten werden getrennt gerechnet. 
Auf die Frage von GR Schlosser, ob wir das Geld so eingestellt haben, erklärt 
Kämmerer Förstner, dass wir für das Jahr 2017 leicht darunter und 2018 alles eins 
zu eins gepasst hat, so dass alles im Rahmen der HH-Ansätze enthalten war. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
Der GR stimmt der Abrechnung über die Beteiligung der Gemeinde am 
Abmangel für das Betriebsjahr 2017 zu. 
Er stellt fest, dass die Gemeinde gegenüber der Kirchengemeinde einen 
Abmangel von 446.157,88 EUR zu tragen hat. 
Zuzüglich der von der Gemeinde direkt getragenen Kosten beträgt der 
Gemeindeanteil an der Kindertagesstätte insgesamt tatsächlich 469.188,11 
EUR. 
 
 

§ 11 
 

Kindertagesstätte 
Beteiligung der Gemeinde Jagstzell am Abmangel an den Betriebskosten 

2018 an der Kindertagesstätte St. Vinzenz Jagstzell 
 

Jahr
Kosten KiTa 

Gesamt Kinder*
Kosten 
Kind/a

Kosten 
Kind/Monat 
bei 11Mon.

Elternentgelte
/Kind/Monat 
bei 11Mon.

Abmangel 
Gemeinde/a

Summe 
Elternentgelte

2010 276.746,90    84 3.295 300 56 192.556,40     51.465,20     
2011 298.955,45    88 3.397 309 62 217.256,69     60.363,00     
2012 334.485,56    101 3.312 301 60 243.337,19     66.498,00     
2013 398.692,21    96 4.153 378 66 303.220,48     70.009,00     
2014 439.932,86 99 4.444 404 74 341.714,42 81.126,00     
2015 498.612,24 97 5.140 467 78 393.086,41 83.294,00     
2016 564.105,38 83 6.796 618 80 461.623,24 72.624,00      
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I. Einnahmen
1. Elternentgelte (Landesrichtsatz) 60.878,00 €
2. Elternentgelte Krippe 11.979,00 €
3. Kostenersätze 4.651,00 €
4. Sonstige Einnahmen (Gutscheine Kinderbetreuung) 0,00 €
5. Eingliederungshilfe LRA 11.430,00 €
6. Sprachförderung 8.762,87 €
Summe Einnahmen 97.700,87 €

II. Ausgaben
1. Personal:
1.1. pädagogisches Personal 449.142,86 €
1. 2. pädagogisches Personal Krippe 74.631,41 €
1. 3. pädag. Pers. für Eingl.hilfe 11.747,24 €        
1. 4. Reinigung, Hausmeister (für Krippe Anstell. Begl. Gde.) -  €                  
Summe Ausgaben ohne Sachkosten 535.521,51 €
2. Sachkosten (siehe Anlage) ohne Verw altungskosten 46.739,67 €
SUMME AUSGABEN 582.261,18 €

III. Berechnung der Beteiligung der bürgerlichen Gemeinde
Betriebsausgaben (ohne Verw altungskosten/ohne Eingl.hilfe) 570.513,94 €
abzügl. Überschreitung aus Vertrag Zif fer 4.2.2 Punkt 2
(500 € im Einzelfall bzw . 2.500 € pro Jahr)
HHST 3210.6100: 2.784,96 €
HHST 3210.6420: 4.203,29 €
ergibt: 6.988,25 €
davon über 500 € im Einzelfall:
allgemein: -  €                  
Wasserschaden nach Abzug WGV 988,75 €             

für Krippe: -  €                  

verbleiben: 5.999,50 €          
(max. 2.500 € pro Jahr) 2.500,00 €

3.499,50 €          0,00 €
Zw ischenergebnis: 42.251,42 €
abzgl. Krippe direkt HHST 3210.6221: 8,97 €
abzgl. Krippe direkt HHST 3210.6421: 0,00 €
abzgl. Krippe direkt HHST 3210.6441: 0,00 €
verbleibende Sachausgaben: 42.242,45 €

Gruppen 1 bis 4
Betriebsausgaben
a) Personalausgaben 449.142,86 €
b) Sachausgaben (ohne Verw .kosten) 33.793,96 €
    (4/5 aus 40.645,92 €) 482.936,82 €

zuzügl. Verw altungskostenpauschale 3,00% 14.488,10 €
Summe ansetzbare Betriebsausgaben Gruppen 1 bis 4 497.424,92 €
abzügl. Pers.k. ZK 84% ab 30.08.10 (Fin. voll durch bgl. Gde.) 42.704,26 €
abzügl. Aufstockung O-Plan ab 01.09.2012 (von 6,8266 auf 7,2447 Stellen) 5.918,32 €
abzügl. Aufstockung ab 01.09.18 (von 6,94 auf 7,43 Stellen) 8.524,33 €

440.278,01 €

abzügl. gesetzl. Mindestzuschuss 63,00% 277.375,14 €
§ 8 Abs. 2 KiTaG
abzügl. Elternbeiträge Gruppen 1 bis 4 60.878,00 €
abzügl. Kostenersätze 4.651,00 €
abzügl. Sonstige Einnahmen 0,00 €
nicht gedeckte Betriebsausgaben Gruppen 1 bis 4 97.373,87 €
Förderung gemäß § 8 Abs. 5 KiTaG 49,00% 47.713,19 €

Beteiligung der bürgerlichen Gemeinde an den über 500 € im Einzelfall bzw .
2.500 € pro Jahr liegenden Kosten aus Zif fer 4.2.2 Punkt 2 des Vertrages:
Anteil bgl. Gde. 70 %, somit  
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Gruppe 5 (Krippengruppe) 

 Betriebsausgaben 

 a) Personalausgaben 74.631,41 €

 b) Sachausgaben (ohne Verw .kosten) 8.448,49 €

     (1/5 von 42.242,45€) 

 c) Sachausgaben direkt Krippe zuordenbar 

 HHSt 3210.6221: 8,97 €

 HHSt 3210.6421: 0,00 €

 HHSt 3210.6441: 0,00 €

83.088,87 €

 zuzügl. Verw altungskostenpauschale 3,00% 2.492,67 €

 Summe ansetzbare Betriebsuasgaben Gruppe 5 85.581,54 €

 abzügl. gesetzl. Mindestzuschuss 68,00% 58.195,45 €

 § 8 Abs. 3 KiTaG 

 abzzügl. Elternbeiträge Krippengruppe 11.979,00 €

 nicht gedeckte Betriebsuasgaben Krippengruppe 15.407,09 €

 Anteil bgl. Gde. 100%, somit 100% 0,00 €

Beteiligung der bürgerlichen Gemeinde am Kiga St. Vinzenz:

a)     Kindergarten

gesetzl. Mindestzuschuss § 8 Abs. 2 KiTaG Gruppen 1 bis 4

zuzügl. Förderung gemäß § 8 Abs. 5 KiTaG 47.713,19 €

zuzügl. Beteiligung aus Ziffer 4.2.2 Punkt 2 des Vertrages Gr. 1 bis 4 3.141,78 €

zuzügl. Beteiligung aus Ziffer 4.1.2 Punkt 2 des Vertrages Krippe 0,00 €

zuzügl. PK Zw eitkraft mit 84 %; volle Finanz. durch bgl. Gde. 42.704,26 €

zuzügl. PK aus Aufstockung  ab 01.09.2012 5.918,32 €

zuzügl. PK aus Aufstockung ab 01.09.2018 8.524,33 €

Summe Kindergarten 385.377,03 €

b)     Krippe

gesetzl. Mindestzuschuss § 8 Abs. 3 KiTaG Krippe 58.195,45 €

zuzügl. Förderung gemäß § 8 Abs. 5 KiTaG 15.407,09 €

zuzügl. Beteiligung aus Ziffer 4.1.2 Punkt 2 des Vertrages Krippe 0,00 €

Summe Krippe 73.602,54 €

Summe Beteiligung Gemeinde Jagstzell an den Kosten der Kirchengemeinde 458.979,57 €

IV. Anteile der verschiedenen Kostenträger Anteil in EUR Anteil in%

a)     Kindergarten

Beteiligung bürgerl. Gemeinde (Abmangel + 4/5 Hausmeister + Beförderungskosten) 393.941,06 € 79,25%

Beteiligung Kath. Kirchengemeinde St. Vinzenz 22.588,49 € 4,54%

Elternentgelte 57.220,00 € 11,51%

Eingliederungshilfe LRA 16.724,00 € 3,36%

Sprachförderung 6.600,00 € 1,33%

Sonstiges (Gutscheine) 0,00 € 0,00%

Zuschuss 0,00 € 0,00%

SUMME Einnahmen versch. Kostenträger 497.073,55 € 100,00%

b)     Krippe

Beteiligung bürgerl. Gemeinde (Abmangel + 1/5 Hausmeister+Reinigung) 80.580,70 € 80,00%

Beteiligung Kath. Kirchengemeinde St. Vinzenz 5.647,12 € 5,61%

Elternentgelte Krippe 14.502,00 € 14,40%

Zuschuss 0,00 € 0,00%

SUMME Einnahmen versch. Kostenträger 100.729,82 € 100,00%

 Beteiligung der bürgerlichen Gemeinde an den über 500 € im Einzelfall bzw . 

 2.500 € pro Jahr liegenden Kosten aus Ziffer 4.1.2 Punkt 2 des Vertrages: 

277.375,15 €

 
 

Betriebsausgaben

Betriebsausgaben
abzügl.
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§ 12
Baugesuche

12.1.
Nutzungsänderung: Einbau einer Wohnung 

mit Dachgaube in das bestehende 
Stall- und Scheunengebäude 

auf dem Grundstück Kellerhof 2/1, 
Flst. Nr. 1116, Jagstzell

Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens 
(Außenbereich)

GR Rettenmeier nimmt wegen Befangenheit 
auf den Zuhörerplätzen Platz.

Der Gemeinderat beschließt bei Befangenheit 
von GR Rettenmeier einstimmig:
1. Das gemeindliche Einvernehmen (Außen-

bereich) zu dem v. g. Baugesuch wird erteilt.
 Der GR legt Wert auf die Feststellung, dass 

die Bauherren und sein(e) Rechtsnachfolger 
aus der zustimmenden Haltung der Gemein-
de zu diesem Bauvorhaben im Außenbereich 
keinerlei weitergehende Erschließungsan-
sprüche auch betreffend Infrastruktur, jetzt 
und auch in ferner Zukunft, geltend machen 
kann. Dies wurde vom Bauherr entsprechend 
bescheinigt und unterschrieben.

2. Im Zuge des derzeit laufenden Wasser-
rechtsverfahrens „Abwassergemeinschaft 
Kellerhof“ zur Verlängerung der wasser-
rechtlichen Erlaubnis wird die Gemeindever-
waltung in der Stellungnahme gegenüber 
dem ersuchenden LRA auch auf das nun vor-
liegende Baugesuch hinweisen.

 Eine gesicherte Erschließung bzgl.
- Wasserversorgung: 
 Anschluss an die Frischwasserversorgung 

zum Gebäude Kellerhof 2/1 muss nördlich 
des Grundstückes Flst. Nr. 1116, Kellerhof 
2 und 2/1 über den Hydranten Nr. 741 
erfolgen. 

 Eine weitere Anschlussmöglichkeit be-
steht in der Gemeindeverbindungsstraße 
am Hydrant Nr. 742 Übergabeschacht 
Ortsnetz Kellerhof. Dort befinden sich 
noch freie Anschlussmöglichkeiten.

 Die dafür erforderliche Dienstbarkeit bzw. 
Absicherung der Entwässerungslei-
tung(en) durch Baulast ist vorzunehmen. 

- Entwässerung:
a) des unbelasteten Oberflächenwassers 

erfolgt über eine geplante Zisterne. Die 
Entwässerung erfolgt über Grundstücke 
Dritter mit entsprechenden Baulasten 
(empfehlenswert auch Dienstbarkeiten) 
und Darstellung der Einleitungssituati-
on in den Vorfluter. Bei Querung der 
Gemeindeverbindungsstraße entspre-
chende Nutzungsvereinbarung mit der 
Gemeinde Jagstzell (Gebühr für Verein-
barung und laufendes Nutzungsentgelt)

b) des häuslichen Abwassers erfolgt über 
eine Hauskläranlage und geplant wei-
ter über die Anlagen der „Abwasser-
gemeinschaft Kellerhof“. Darüber hi-
naus ist auch eine dingliche Sicherung 
über das Grundstück Flst. Nr. 1115/1 
erforderlich. 

 Die dafür erforderliche Dienstbarkeit bzw. 
Absicherung der Entwässerungsleitung(en) 
durch Baulast ist vorzunehmen. 

3. Die Bauherren legen gegenüber der Gemein-
deverwaltung eine Bescheinigung darüber 
vor, dass das Baugrundstück Teilnehmer der 
Abwassergemeinschaft wird und die Anla-
gen der Abwassergemeinschaft in der wei-
teren Stufe nach der Hauskläranlage nutzen 
kann.

 (Zur Frage, ob der Klärteich der Abwasser-
gemeinschaft für weitere Anschlüsse bzw. 
die Umnutzung landwirtschaftlicher Ge-
bäude ausreichend dimensioniert ist, ist eine 
Bestätigung der Abwassergemeinschaft, 
dass an den Klärteich angeschlossen werden 
kann, ob mit oder ohne dadurch notwendige 
Erweiterung wird im wasserrechtlichen Ver-
fahren geklärt.)

4. Die Bauherren haben nach § 35 Abs. 4 Ziff. 1 
BauGB die Verpflichtung übernommen, keine 
Neubebauung als Ersatz für die aufgegebene 
Nutzung vorzunehmen.

12.2.
Neubau eines Zweifamilienwohnhauses 

mit Einliegerwohnung und einer 
Doppelgarage sowie vier Stellplätzen 
auf dem Grundstück Birkenweg 20,

Flst. Nr. 174/42, Jagstzell
Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens 

(Baugrenzenüberschreitung)
BM Peukert gibt den Hinweis auf die Satzung 
über die Zulässigkeit von Luftwärmepumpen und 
wie wir hier mit einem vorliegenden Verstoß 
umgehen. Grundsätzlich wurde die Satzung er-
lassen, um Nachbarn zu schützen. Im vorliegen-
den Baugesuch steht die Luftwärmepumpe zur 
Straße. Die Satzung lässt jedoch keine Möglich-
keit zu, Ausnahmen zu machen, d. h. es wäre zu 
prüfen, ob ein Gemeinderatsbeschluss sich über 
diese Satzung hinwegsetzen kann oder eine Sat-
zungsänderung erforderlich ist.

Der Gemeinderat beschließt einstimmig:
Prüfung bzgl. einer Satzungsänderung über 
die Zulässigkeit von Luftwärmepumpen.
Die Vorabzustimmung zum gemeindlichen Ein-
vernehmen (Befreiungen von den Festsetzungen 
des qualifizierten Bebauungsplanes „Linden-
mahd II, 2. Änderung“ [Baugrenzenüberschrei-
tung] zu dem v. g. Baugesuch wird erteilt.

12.3.
Antrag auf Bauvorbescheid und Befreiung 

zum Neubau eines Wohnhauses 
mit Garage auf dem Grundstück Birken- 

weg 22, Flst. Nr. 174/41, Jagstzell
Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens 

(Baugrenzenüberschreitung)
GR Schlosser und GR Rettenmeier nehmen we-
gen Befangenheit auf den Zuhörerplätzen Platz.

Ein GR gibt zu bedenken, dass die Stellplätze bau-
lich nicht beeinträchtigt werden dürfen. Durch die 
Baugrenzenüberschreitung dürfe das Bauvorhaben 
nicht zu groß und zu massiv wirken. Er fordert 
weitere Schnitte und Ansichten, die verbindlich 
aufzeigen, wie das Vorhaben aussehen soll. 
Planung und Ausführung müssen übereinstimmen. 
Bei Schäden an den Stellplätzen hat der Bauherr 
zu haften.

Dadurch ergeben sich tatsächliche Gesamtkosten der KiTa 
und ein tatsächlicher Anteil für die Gemeinde mit:
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Dadurch ergeben sich tatsächliche Gesamtkosten der KiTa und ein 
tatsächlicher Anteil für die Gemeinde mit: 
 

Jahr

tatsächliche 
Kosten KiTa 

Gesamt Kinder*
Kosten 
Kind/a

ØElternentg
elte/Kind/a

tatsächlicher 
Kostenanteil 
Gemeinde/a

2012 334.485,56 101 3.312 660 243.337,19     
2013 402.789,47 96 4.196 726 307.317,74
2014 452.331,05 99 4.569 814 354.112,61
2015 509.219,50 97 5.250 859 403.693,67
2016 579.061,62 83 6.977 875 476.579,48
2017 587.182,77 77 7.626 946 375.034,42
2018 597803,37 69 8.664 983 490.063,95  

*Statistik der Kinder- und Jugendhilfe (Stichtag 31.03.) 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
Der Gemeinderat stimmt der Abrechnung über die Beteiligung der Gemeinde 
am Abmangel für das Betriebsjahr 2018 zu. 
Er stellt fest, dass die Gemeinde gegenüber der Kirchengemeinde einen 
Abmangel von 458.979,57 EUR zu tragen hat. 
Zuzüglich der von der Gemeinde direkt getragenen Kosten beträgt der 
Gemeindeanteil an der Kindertagesstätte insgesamt tatsächlich 469.188,11 
EUR. 
 
 

§ 12 
 

Baugesuche 
 

12.1. Nutzungsänderung: Einbau einer Wohnung mit Dachgaube in das 
bestehende Stall- und Scheunengebäude  

auf dem Grundstück Kellerhof 2/1, Flst.Nr. 1116, Jagstzell 
Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens (Außenbereich) 

 
 
GR Rettenmeier nimmt wegen Befangenheit auf den Zuhöhrerplätzen Platz. 
 
Der Gemeinderat beschließt bei Befangenheit von GR Rettenmeier einstimmig: 
1. Das gemeindliche Einvernehmen (Außenbereich) zu dem o. g. Baugesuch 
wird erteilt. 
Der GR legt Wert auf die Feststellung, dass die Bauherren und sein(e) 
Rechtsnachfolger aus der zustimmenden Haltung der Gemeinde zu diesem 
Bauvorhaben im Außenbereich keinerlei weitergehende 
Erschließungsansprüche auch betreffend Infrastruktur, jetzt und auch in ferner 
Zukunft, geltend machen kann. Dies wurde vom Bauherr entsprechend 
bescheinigt und unterschrieben. 
2. Im Zuge des derzeit laufenden Wasserrechtsverfahrens 
„Abwassergemeinschaft Kellerhof“ zur Verlängerung der wasserrechtlichen 
Erlaubnis wird die Gemeindeverwaltung in der Stellungnahme gegenüber dem 
ersuchenden LRA auch auf das nun vorliegende Baugesuch hinweisen. 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig:
Der Gemeinderat stimmt der Abrechnung 
über die Beteiligung der Gemeinde am Ab-
mangel für das Betriebsjahr 2018 zu.
Er stellt fest, dass die Gemeinde gegenüber 
der Kirchengemeinde einen Abmangel von 
458.979,57 EUR zu tragen hat.
Zuzüglich der von der Gemeinde direkt ge-
tragenen Kosten beträgt der Gemeindean-
teil an der Kindertagesstätte insgesamt 
tatsächlich 469.188,11 EUR.

*Statistik der Kinder- und Jugendhilfe (Stichtag 31.03.)
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BM Peukert stellt den Antrag auf Vertagung.
Der Gemeinderat beschließt bei Befangenheit 
von GR Schlosser und Rettenmeier einstimmig:
Der TOP wird vertagt.
Die Verwaltung wird beauftragt, auf den 
Bauherrn zuzugehen und weitere Planferti-
gungen mit Detailansichten und Schnitte zu 
fordern.

12.4.
Erstellen einer Einliegerwohnung 

über bestehender Garage
auf dem Grundstück Riemenfeldstr. 2, 

Flst. Nr. 1225, Jagstzell
Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens 

(Baugrenzenüberschreitung, Abstand 
Straßengrenze, Vollgeschossigkeit, 

Gebäudehöhe, Dachform und Dachdeckung)
GR Rettenmeier nimmt wegen Befangenheit 
auf den Zuhörerplätzen Platz.

BM Peukert gibt bekannt, dass keine Änderung, 
keine Reduzierung bei keinen 6 Punkten erfolgt 
ist. Die Verwaltung hat sich an den Baubeschluss 
gehalten. Das Kreisbauamt hat den Bauherrn 
angeschrieben.

Der GR regt an, ein gemeinsames Gespräch mit 
der Verwaltung, Bauherr und Planer zu führen, 
hinsichtlich der erheblichen Überschreitungen, 
der Optik und weshalb keine Änderungen er-
folgt sind.

Ein GR stellt den Antrag auf Vertagung.
Der Gemeinderat beschließt bei Befangenheit 
von GR Rettenmeier einstimmig:
Der TOP wird vertagt.
Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem 
Bauherrn und Planer ein gemeinsames Ge-
spräch zu führen, hinsichtlich einer mögli-
chen Reduzierung der Verstöße.

§ 13
Annahme von Spenden

Hier: Wildes Heer
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 
16.10.2006 das Verfahren bei der Annahme von 
Spenden und Sponsoring aufgrund der Änderung 
von § 78 der Gemeindeordnung beschlossen.
Bei der Gemeindeverwaltung ist folgende Geld-
spende eingegangen:
- am 29.11.2021 vom Wilden Heer in Höhe von 

3.000 EUR

BM Peukert konnte berichten, dass die Spende 
bereits übergeben wurde. Hiervon können eine 
Sitzbank und eine Sitzgruppe und evtl. eine 
dritte Sitzbank, sofern diese im Sanierungsge-
biet liegen, angeschafft werden.
Da es keine Vorgabe hinsichtlich eines mögli-
chen Standortes gibt, kann der Vorschlag von 
GR Engelhard, diese doch beim Volleyballfeld zu 
platzieren, aufgenommen werden.

Ein GR findet es sehr bedauerlich, dass sich das 
Wilde Heer aufgelöst hat, da die Veranstaltun-
gen vom Wilden Heer beim Storrenschtupfer 
und Rathaussturm immer sehr spektakulär und 
für die Gemeinde bereichernd waren, umso 
schöner ist es nach seiner Sicht, dass die Sitz-
bänke dann mit dem Wappen vom Wilden Heer 
verewigt werden.

Der Gemeinderat beschließt einstimmig:
Der Gemeinderat stimmt der Annahme der 
Spende in Höhe von 3.000 EUR zu.

§ 14
Verschiedenes, Bekanntgaben

14.1.
Kindergartenausschuss-Sitzung 

am 29.11.2021
BM Peukert berichtet, dass 
- alle Anschaffungen beschlossen sind
- Beschaffung der Werkbänke erfolgt über das 

Gewinnsparen der VR Bank Ellwangen
- KiGa-Leitung wird aufgestockt von derzeit  

50 auf 75 Prozent
- Waldkindergartenplanungen wurden mit 

Zeitschiene und Baubeginn von Herrn Herr-
mann vorgestellt.

14.2.
Breitbandausbau – Übersendung 
der Protokolle an den Staatsforst

Herr Herrmann meldet dem GR zurück, dass am 
22.20.2021 die Pläne (mit Trassenplänen) an 
den Staatsforst übersandt wurden.
Ein GR hat diese wiederum noch nicht vom 
Staatsforst erhalten.

14.3.
NOW

Herr Herrmann gibt dem GR bekannt, dass die 
Fragen vonseiten des GR bzgl. der NOW-Not-
einspeisestelle gestellt wurden. Hierüber wird 
dem GR berichtet, sobald alle Fragen von der 
NOW beantwortet sind.

14.4.
Jahresrückblick 2021 von BM Peukert

Wieder geht ein arbeitsreiches Jahr zu Ende, 
wichtige Entscheidungen und Weichenstellun-
gen wurden getroffen; im Großen wie auch im 
Kleinen in 17 Gemeinderatssitzungen, 1 Klau-
surtagung mit insgesamt:
- 180 öffentlichen Tagesordnungspunkten
- 97 nicht öffentlichen Tagesordnungspunkten.
Dies bedeuteten viel Aufwand und Engagement 
vonseiten des Gemeinderates und der Verwal-
tung. Insbesondere geht der Dank an dieser 
Stelle an die Verwaltung für die Vorbereitung 
und Nachbereitung der oft sehr umfangreichen 
Tagesordnungspunkte.

Es fanden außerdem 2 Kindergarten-Ausschuss-
sitzungen statt.

Einige Projekte, die u. a. abgeschlossen werden 
konnten:
- Sanierung Spielplatz Panoramastraße
- Überarbeitung der FFW-Alarm- und 
 Ausrückeordnung und FFW-Bedarfsplan 
- Theaterberme
- Verkehrsanlage B 290 Radweg/Querungshilfe
- Erlass einer Satzung über die Stellplatzver-

pflichtung von Wohnungen in Jagstzell – 
Stellplatz-Satzung

BM Peukert dankt dem Gemeinderat für die 
guten Gespräche und Entscheidungen und 
spricht an dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön an die Gemeinderäte aus.

14.4.
Impftermin am 28.12.2021

BM Peukert konnte berichten, dass das mobile 
Impfteam von 10.00 – 16.00 Uhr in der Gemein-
dehalle in Jagstzell mit 7 Impfungen pro Viertel-
stunde (insgesamt 150 Impfungen) vor Ort ist. 
Es steht Biontech und Moderna zur Verfügung.
Eine Veröffentlichung auf der Homepage, Face-
book, Instagram, Presse und im Gemeindeblatt 
ist vorgesehen.
Terminvereinbarungen nimmt das Bürgeramt 
für alle Bürger (auch Bürger umliegender Ge-
meinden) entgegen.
Unterstützung beim Aufbau wurde von der 
Feuerwehr zugesagt. BM Peukert ist hier mit 
dem Hausmeister und Bauhof im Gespräch.
Sollte die Impfaktion gut laufen, ist eine 2. Impf-
aktion im neuen Jahr möglich.

§ 15
Anfragen der Mitglieder des Gemeinderates
GR Schlosser möchte den Dank an BM Peukert, 
seinem Amtsvorgänger und der gesamten Ver-
waltung für die gute Zusammenarbeit zurück-
geben. 
Er wünscht allen schöne und erholsame Weih-
nachtsfeiertage.

§ 16
Frageviertelstunde

Frage eines Bürgers zu dem heute beratenen 
Tagesordnungspunkt 12.3
Ein Bürger erklärt, dass bewusst kein Bauantrag, 
sondern ein Antrag auf Bauvoranfrage gewählt 
wurde. Er möchte den Antrag auf Befreiung 
stellen und zu bedenken geben, dass die Mög-
lichkeit hierfür gegeben werden kann. Unter 
dem finanziellen Aspekt wollte er die Bauvoran-
frage und den Vorschlag eingeben, um nicht die 
Maßnahme erst im Bauantrag zu lösen.
Ein GR führt hierzu aus, dass es Sinn macht, die 
geplante Mauer im Schnitt (Geländeschnitt) 
darzustellen; dies würde zudem dem Bauherrn 
später im Bauantrag zeitlich entgegenkommen. 
Der Bauherr soll dies bis zur nächsten GRS am  
24.01.2022 anhand der Schnitte aufzeigen.

Notdienste

Rettungsdienst -
Notfallrettung/Notarzt
Feuerwehr (lebensbedrohliche Notfälle) 112

Notdienste
Allgemeiner Notdienst 116 117
Augenärztlicher Notdienst  116 117
Kinderärztlicher Notfalldienst 116 117
HNO-ärztlicher Notfalldienst 116 117

Notfallpraxis Aalen am Ostalbklinikum
Im Kälblesrain 1, 73430 Aalen
Öffnungszeiten:
Montag  18.00 bis 22.00 Uhr
Dienstag 18.00 bis 22.00 Uhr
Mittwoch 13.00 bis 22.00 Uhr
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Donnerstag 18.00 bis 22.00 Uhr
Freitag 16.00 bis 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr

Notfallpraxis Ellwangen
an der Virngrundklinik
Öffnungszeiten:
Samstag, Sonntag, Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr

Mobiler Bereitschaftsdienst
Aalen-Ellwangen-Härtsfeld-Ries
(„Altkreis Aalen“)
Brauchen Sie Hilfe außerhalb der Öffnungszei-
ten der Notfallpraxen oder können aus medizi-
nischen Gründen die Praxis nicht aufsuchen, 
wählen Sie bitte die neue bundeseinheitliche 
Nummer 116 117 (erreichbar Freitag, 16.00 
Uhr bis Montag, 8.00 Uhr, Mittwoch, 13.00 Uhr 
bis Donnerstag, 8.00 Uhr, übrige Werktage 18.00 
Uhr bis 8.00 Uhr des Folgetages)

Schwäbisch Gmünd
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst 
allgemein,- kinder-, augen- und HNO-ärzt-
licher Notfalldienst): 11 61 17 
(Anruf ist kostenlos)

Allgemeine Notfallpraxis Schwäbisch Gmünd
Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd
Wetzgauer Str. 85, 73557 Mutlangen
Öffnungszeiten: 
Mo., Di., Do., Fr. 18.00 – 22.00 Uhr 
Mi. 13.00 – 22.00 Uhr 
Sa., So. und Feiertage 8.00 – 22.00 Uhr

Zahnärztlicher Notdienst 
über Tel. 07 11/7 87 77 88

Tierärztlicher  
Nacht- und Sonntagsdienst
Praxis Dr. Th. Hofmann
Eichenstr. 16, 74579 Fichtenau-Wildenstein,
Tel. 0 79 62/22 54

Tierschutzverein 
Altkreis Crailsheim
Vogel aus dem Nest gefallen?
Verletztes Tier gefunden?
Tel. 01 60/96 86 27 51

Rufnummern-
Service

Wer-hilft-wem-Büro
Rathaus, Hauptstr. 6, Jagstzell
Tel. 01 51/ 29 11 23 49

Frauen- und Kinderschutzeinrichtung
des Ostalbkreises (Frauenhaus)
Tel. 0 71 71/ 24 26

Frauennotruf-Telefon Ellwangen
Montag   9.00 Uhr – 11.00 Uhr und
Freitag 20.00 Uhr – 22.00 Uhr
Tel. 0 79 61/96 94 49
(Außerhalb der Geschäftszeiten ist die Mailbox 
geschaltet.)

Telefonseelsorge: 
Gesprächspartner rund um die Uhr
Tel. 08 00/1 11 01 11 oder Tel. 08 00/1 11 02 22

Katholische Sozialstation St. Martin gGmbH
• Häuslicher Pflegedienst

• Alten- und Krankenpflege, Haus- und Famili-
enpflege, hauswirtschaftliche Hilfen, Betreu-
ungsdienste, Nachbarschaftshilfe, Betreuungs-
gruppen für an Demenz Erkrankte, kostenlose 
Beratung zu allen Fragen der Pflege.

Büro: Ellwangen, Nikolaistraße 12,
Tel. 0 79 61/9 33 99 50

Ökumenische Arbeitsgemeinschaft – 
Hospizdienst Ellwangen
Mitfühlen – Mittragen – Begleiten
Einsatzleitung: Tel. 01 62/7 64 10 44

Störungsnummern für Strom und Gas
Servicenummern der EnBW ODR 
in Ellwangen
Strom Tel. 0 79 61/93 36-14 01
Gas Tel. 0 79 61/93 36-14 02

Kirchliche 
Nachrichten

Katholische Kirchengemeinden
St. Vitus, Jagstzell
Zur Schmerzhaften Mutter, 
Rosenberg
St. Jakobus, Hohenberg

Pfarramt Jagstzell, Hauptstr. 9, Jagstzell
Tel. 07967/280, Fax 700585

Pfarramt Rosenberg, Haller Str. 3, Rosenberg
Tel. 07967/418, Fax 710009

Pfarrer Harald Golla, Tel. 01512/3060938
E-Mail: Harald.Golla@drs.de

E-Mail: StVitus.Jagstzell@drs.de
 ZurSchmerzhaftenMutter.
 Rosenberg@drs.de
 StJakobus.Hohenberg@drs.de

Homepage: http://se-virngrund.drs.de

Öffnungszeiten der Pfarrbüros
Bitte beachten Sie die neuen Öffnungszeiten 
im Pfarrbüro Jagstzell
Montag Jagstzell 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Dienstag Jagstzell 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag Rosenberg 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Donnerstag Rosenberg 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Freitag Jagstzell 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr
 Rosenberg 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

 

 
    
 

 

Pfarramt Jagstzell, Hauptstr. 9, 
73489 Jagstzell
Telefon 07967/236970
StVitus.Jagstzell@drs.de

Pfarramt Rosenberg, Haller Str. 3, 
73494 Rosenberg
Telefon 07967/418, Fax 710009
ZurSchmerzhaftenMutter.Rosenberg@drs.de
StJakobus.Hohenberg@drs.de

Pfarrer Harald Golla
Telefon 07967/2369720
Harald.Golla@drs.de

Pastoralreferentin Ramona Richter
Telefon 07967/2369730
Ramona.Richter@drs.de

Homepage: https://se-virngrund.drs.de

Öffnungszeiten der Pfarrbüros
Montag Jagstzell 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Dienstag Jagstzell 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag Rosenberg 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Donnerstag Rosenberg 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Freitag Jagstzell 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr
 Rosenberg 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

„Gedanken...“
Bewährtes bewahren!
Es ist verlockend, den Jahresbeginn mit vielen 
Vorsätzen und Gedanken zu füllen und vielleicht 
„alles anders“ zu machen als im vergangenen 
Jahr. Sicher: Es gibt immer Dinge, aus denen 
man gelernt hat, und Erfahrungen, die man 

nicht wiederholen möchte. Aber, und das ist 
vermutlich häufiger der Fall, es gibt vieles, was 
guttut. Letztes Jahr und die Jahre davor. Be-
währtes, Sicherheit Gebendes, Wohltuendes.
Ein neuer Gedanke für den Jahresbeginn kann 
sein: Ich schaue auf „Bewährtes“, suche nach 
Erinnerungen, die mir aufzeigen, was gut ist in 
meinem Alltag, und gehe mit der Zuversicht in 
dieses noch unberührte Jahr, dass all diese 
Dinge auch im kommenden Jahr ihren Platz 
finden werden. Es ist wichtig Vertrautes zu 
haben - gerade in einem neuen Jahr, in dem 
noch so vieles ganz und gar unbekannt vor uns 
liegt.

Das neue Jahr lädt mich ein,
Altes hinter mir zu lassen
und Neues auszuprobieren.
Doch ich frage mich,
ob das Neue auch immer besser ist.
Viele gewohnte Rituale 
geben meinem Leben Halt und Sinn,
sind über die Jahre zu Kraftquellen geworden.
Herr, ich bitte dich:
Lass sie auch in diesem Jahr
zur Richtschnur und Stütze werden. 

Mitglieder Pastoralausschuss Hohenberg, 
Marianne Knecht, Karin Belle 
und Simone Holweger

Hinweise zum Gottesdienstbesuch
Derzeit besteht keine Anmeldepflicht. Die 
Teilnehmererfassung ist weiterhin vor-
geschrieben. Um die Ordner zu entlasten, 
möchten wir Sie bitten, einen „Besucher-
zettel“ mit Ihrem Namen und Telefon-
nummer zum Gottesdienst mitzubringen. 
In Rosenberg besteht zusätzlich die Mög-
lichkeit, sich über die Luca-App zu regis-
trieren.
Nach wie vor bestehen die geltenden Ab-
standsregeln.
Ab sofort müssen in der aktuell gültigen 
Alarmstufe II des Landes Baden-Würt-
temberg in Eucharistiefeiern und ande-
ren Gottesdiensten, die in geschlossenen 
Räumen gefeiert werden, von Personen 
ab 18 Jahren FFP2-Masken oder ein 
vergleichbarer Standard getragen wer-
den. Es muss sich in diesen Fällen um eine 
Atemschutzmaske handeln, die mindes-
tens die Anforderungen des Standards 
FFP2 (DIN EN 149:2001) oder eines ver-
gleichbaren Standards erfüllt und damit 
mindestens die gleiche Schutzwirkung 
aufweist wie etwa KN95, N95, KF94 oder 
KF95. Einfache medizinische Masken 
(,,OP-Masken“) sind nicht mehr zugelas-
sen.
Für Personen im Alter zwischen 6 und 18 
Jahren gilt wie gehabt weiterhin die Ver-
pflichtung zum Tragen eines medizini-
schen Mund-Nasen-Schutzes.
Reduzierter Gemeindegesang mit Mas-
ken ist erlaubt. Bitte bringen Sie Ihr Got-
teslob mit.
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Freitag, 14. Januar 2022 
 18.00 Uhr Rosenkranz in Hohenberg
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Hohenberg

Samstag, 15. Januar 2022 
 17.30 Uhr Beichtgelegenheit in Jagstzell
kein Rosenkranz in Jagstzell
 18.30 Uhr Vorabendmesse in Jagstzell, 
  mit den Erstkommunionkindern
  Ministranten: Jonas E., Silja E.,
   Amelie I; Greta M

  - Agnes Polednik 
   u. verst. Angehörige
  - Ewald Wodarczyk
   u. verst. Angehörige
  - Karl Weingart u. verst. Eltern

Sonntag, 16. Januar 2022 
– 2. Sonntag im Jahreskreis
 8.30 Uhr Eucharistiefeier in Hohenberg
                - Aloisia Mittnacht
                - Bernhard und Erna Kucher
 10.00 Uhr Eucharistiefeier in Rosenberg, 
  mit den Erstkommunionkindern
  Die Plätze in der Kirche sind bereits 

mit den Erstkommunion-Familien 
belegt.

  Sie können gerne den 8.30-Uhr-
Gottesdienst in Hohenberg besuchen.

 14.00 Uhr Rosenkranz in Dankoltsweiler
 18.00 Uhr nightfire in Jagstzell

Dienstag, 18. Januar 2022 
 14.00 Uhr Eucharistiefeier in Rosenberg

Mittwoch, 19. Januar 2022 
 17.55 Uhr Rosenkranz in Jagstzell
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Jagstzell
  Ministranten: Victoria M., Emma R., 

Hanna R., Ina Sch.
  - Josef u. Anna Götz
  - Mirko Mlakar

Donnerstag, 20. Januar 2022 
 16.30 Uhr eucharistische Anbetung 
  in Jagstzell und ab
 17.30 Uhr stille Anbetung bis 22.30 Uhr
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Rosenberg

Freitag, 21. Januar 2022
 18.00 Uhr Rosenkranz in Hohenberg
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Hohenberg

Samstag, 22. Januar 2022 
 17.30 Uhr Beichtgelegenheit in Jagstzell
 17.55 Uhr Rosenkranz in Jagstzell
 18.30 Uhr Vorabendmesse in Jagstzell
  Ministranten: Aaron B., Elias B.,
  Linus B; Adrian M
  - Christa Müller 
   u. verst. Angehörige
  - Alexander Kunisch 
   u. verst. Angehörige
  - Alfred u. Rosa Fuchs 
   u. verst. Angehörige
  - Thea Görner

Sonntag, 23. Januar 2022 
– 3. Sonntag im Jahreskreis
 8.30 Uhr Eucharistiefeier in Hohenberg
 10.00 Uhr Eucharistiefeier in Rosenberg
 10.00 Uhr Kindergottesdienst in der St. Vitus-

kirche in Jagstzell

Gottesdienst mit den 
Erstkommunionkindern
Die Kinder aus Jagstzell, die sich 
auf das Fest ihrer Erstkommunion 

vorbereiten, gestalten den Gottesdienst am 
Samstag, dem 15. Januar 2022 um 18.30 
Uhr in der St. Vitus-Kirche mit.
Zur Probe treffen sich die Kinder am Samstag, 
dem 15. Januar 2022 um 10.00 Uhr in der 
Kirche.

Safe the Date – KiGo & JuGo
Wir (das Team von „alle Freunde 
Jesu“) starten wieder, mit neuem 
Konzept und Ideen.

Jeden Monat möchten wir dich/euch und eure 
Familien herzlich einladen.
Unser erster Kindergottesdienst ist am Sonn-
tag, 23. Januar um 10.00 Uhr.
Dazu sind alle Kinder bis zur 3. Klasse mit Eltern 
und Geschwister in die St. Vitus-Kirche eingela-
den. 
Für die Größeren bieten wir einen Jugendgot-
tesdienst am Sonntag, 30. Januar um 18.00 
Uhr an, dazu sind alle Jugendliche ab Kl. 4 ein-
geladen. 
Die Wortgottesdienste sind ansprechend und 
kreativ gestaltet, die die Themen der jeweiligen 
Zielgruppe aufgreifen. KiGo‘s gehen zwischen 
20 - 30 Min. und JuGo‘s max. 40 Min. 
Bitte denkt daran, rechtzeitig für den Gottes-
dienst in der Kirche zu sein, um euch vor Ort zu 
registrieren. 
Bei Fragen meldet euch bei uns, 
für den KiGo Dorothee Schäffler (Tel. 7009803)
für den JuGo Geli Brunner (Tel. 701848) 
Wir freuen uns auf euch, 
euer KiGo- & JuGo-Team

Ergebnis Adveniat-Kollekte 2021
Über die Weihnachtstage wurden für Adveniat 
in Jagstzell 583,20 € gesammelt.
Herzlichen Dank allen Spenderinnen und Spen-
dern!

Aus der Seelsorgeeinheit:
Herzliche Einladung zum nightfire
Ab dem Jahr 2022 findet das nightfire alle zwei 
Monate am Sonntagabend statt. In der Winter-
zeit wird das nightfire immer um 18.00 Uhr und 
in der Sommerzeit um 19.00 Uhr beginnen. Alle 
Termine für das Jahr 2022 können Sie den aus-
gehängten Plakaten sowie der Homepage der 
Seelsorgeeinheit entnehmen.
Das erste nightfire im neuen Jahr findet am 
Sonntag, den 16. Januar 2022 um 18.00 Uhr
in der St. Vitus-Kirche in Jagstzell statt.
Wir laden Sie ein: Kommen und genießen Sie 
die besondere Atmosphäre des nightfire bei 
Kerzenlicht, biblischen Impulsen und berühren-
den geistlichen Liedern. Schöpfen Sie Kraft und 
Stärke durch die eucharistische Anbetung, in-
dem Sie eine Stunde bei Jesus verweilen.
Während dem nightfire besteht wieder die 
Möglichkeit zum Empfang des Sakraments der 
Versöhnung. Pfarrer Schmid wird dazu für die 
Beichte im Marienzimmer des Vitusheims zur 
Verfügung stehen.

Für das nightfire-Team: Benjamin Götz

Dank - Weihnachtsfeiertage
Liebe Gemeindemitglieder,
wir sind sehr froh darüber, dass wir in den ver-
gangenen Monaten sehr offen und herzlich in 
der Seelsorgeeinheit Virngrund aufgenommen 
wurden.

Krippenspiel an Heiligabend
Leider musste das Krippenspiel in der Jagstzeller 
St. Vitus-Kirche auch in diesem Jahr wieder in 
kleinerer Besetzung aufgeführt werden. Wo sich 
sonst über 30 Mitwirkende in wochenlanger 
Probenarbeit mit dem Geschehen rund um den 
Stall von Bethlehem beschäftigt hatten, wirkten 
diesmal nur die Familien Latzko, Mauler, Pro-
chaska, Sorg und Weidler mit. 

Umrahmt wurden die beiden nachmittäglichen 
Krippenfeiern durch die einführenden Worte und 
den Segen von Pfarrer Golla. Allen Einschrän-
kungen zum Trotz erlebten die zahlreichen Be-
sucher wieder einmal einen gelungenen Einstieg 
in die Weihnachtstage, den man nicht missen 
möchte.
 Text: Sylvia Weidler; Bild: privat
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Nun durften wir zum ersten Mal Weihnachten 
in Jagstzell, Rosenberg und Hohenberg mitfei-
ern. Es hat uns sehr viel Freude gemacht!
Wir danken ALLEN, die es möglich gemacht 
haben!
Das beginnt bei denen, die unsere Kirchen ge-
putzt und geschmückt haben, die die Krippen 
aufgebaut haben und als Mesner/Mesnerinnen 
ihren Dienst taten.
Wir freuen uns über den guten Besuch der 
Gottesdienste.
Die zahlreichen Anmeldungen entgegenzuneh-
men und die Sitzpläne zu erstellen hat viel Ar-
beit bedeutet – Dank an Frau Ilg und Frau 
Greiner in den Pfarrbüros.
Ebenfalls Dank an alle, die Ordnerdienste taten, 
die Ministranten und alle Frauen und Männer, 
die als Lektoren bzw. Eucharistiehelfer in der 
Liturgie mitgewirkt haben.

Die musikalische und gesangliche Begleitung 
hat uns zu festlichen Gottesdiensten verholfen 
– auch hier gilt unser Dank allen, die sich ein-
gebracht haben.

Wir freuen uns auch über die Zusammenarbeit 
und Unterstützung von Pfarrerpensionär Man-
fred Schmid.

Der Weihnachtsfestkreis ging mit dem Fest 
„Taufe des Herrn“ zu Ende. 

Der Pastoralausschuss hat einen Gottesdienst 
für die Getauften des vergangenen Jahres und 
ihre Familien vorbereitet und mitgestaltet – 
Danke für das schöne Erlebnis.

Mit viel „Dank“ beginnen wir dieses neue Jahr, 
weil uns bewusst ist, dass nichts selbstver-
ständlich ist, das wir an Gutem und Schönen 
erleben.

Ihnen wünschen wir (noch darf man es) viel 
Glück und Gottes Segen im Jahr 2022!

Pfarrer Harald Golla 
und Pastoralreferentin Ramona Richter

Bild: privat

Unter Gottes Segen zu stehen heißt nicht,
völlig sorglos zu leben.
Unter Gottes Segen zu stehen heißt nicht,
vor allem Unheil bewahrt zu sein.
Unter Gottes Segen zu stehen heißt nicht,
vor dem irdischen Tod bewahrt zu sein.
Aber von Gott gesegnet 
müssen wir nicht verzweifeln.
Von Gott gesegnet 
werden wir nicht in Angst erstarren.
Von Gott gesegnet 
können wir nicht verloren gehen.
 Cäcilia Riedißer

Taufe des Herrn am 09. Januar 2022
Am Tag „Taufe des Herrn“ denken wir an die 
Taufe Jesu durch Johannes im Jordan und er-
innern uns an unsere eigene Taufe. Gott hat in 
der Taufe „Ja“ zu uns gesagt und wir – meist 
unsere Eltern – haben „Ja“ zu Gott gesagt, weil 
sie sich wünschen, dass er unser Leben begleitet 
und unseren Weg segnet. 
Wir freuen uns sehr über die Kinder, die im ver-
gangenen Jahr in unserer Seelsorgeeinheit ge-
tauft wurden und mit denen wir am letzten 
Sonntag eine sehr schöne Andacht gefeiert 
haben. Wir danken allen Beteiligten für ihre 
Kreativität und helfende Hand. 
Harald Golla, Ramona Richter 
und der Pastoralausschuss

Du bist geboren, mein Kind.
Seelenruhig liegst du da und schläfst 
und ich staune vor dem Wunder deiner Geburt.
Ich habe Angst vor den vielen Gefahren, 
die ich nicht von dir abhalten kann.
Ich möchte das Beste für dich und weiß doch 
nicht, was für dich gut ist. Ich möchte, dass dir 
nichts Böses zustößt und werde es doch nicht 
immer verhindern können.
Was wird wohl aus dir werden?
Wie kann dein Leben gelingen?
Wer garantiert deine Zukunft?
Wer, wenn nicht du, mein Gott?
 Conrad M. Siegers

Dank für die Erstkommunion-Vorbereitung
in der Seelsorgeeinheit
Seit dem Jahr 2010 hat Frau Ulrike Rebele in 
unserer Seelsorgeeinheit die Vorbereitung der 
Kinder auf das Fest ihrer ersten heiligen Kom-
munion geleitet. Frau Rebele hat die jeweiligen 
Gruppenleiterinnen auf die Gruppenstunden 
vorbereitet und unterstützt. Kirchenfeste und 
Gottesdienste mit den Kindern und Familien 
mitgestaltet und bei der musikalischen Gestal-
tung der Feiern mitgewirkt.
Im Namen der Kirchengemeinden St. Vitus 
Jagstzell, Zur Schmerzhaften Mutter Rosenberg 
und St. Jakobus Hohenberg dankte Pfarrer Ha-
rald Golla Frau Ulrike Rebele sehr herzlich für 
all ihre Mühen.
Die Vorbereitung auf die Erstkommunion wer-
den ab diesem Jahr Pastoralreferentin Ramona 
Richter und Pfarrer Golla übernehmen.

Claudia Schneider 
im Namen der Seelsorgeeinheit

Ökumene:
Aufgrund der aktuellen Situation 
kann das geplante Treffen des 
ökumenischen Besuchsdienstes 
am Dienstag, 18. Januar 2022 
nicht stattfinden. Dieses findet am 

Dienstag, 07. Juni 2022 um 19.00 Uhr in der 
evangelischen Christuskirche statt.

Strickkreis
Unser nächstes Treffen 
findet am Dienstag, den 18. 
Januar 2022 von 14.00 Uhr 

bis 16.00 Uhr im Vitusheim, Marienzimmer 
statt.
Weiterer Termin ist am 25. Januar 2022.
Herzliche Einladung an alle Interessierte.

Evangelische Kirchengemeinde 
Rechenberg
Evang. Kirchengemeinden 
Rechenberg und Weipertshofen
Zum Schloss 3, 74597 Stimpfach-Rechenberg
Telefon: 07967/306, E-Mail:
pfarramt.rechenberg-weipertshofen@elkw.de
Das Gemeindebüro ist dienstags von 9.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr geöffnet. Die derzeitigen Re-
gelungen für das Betreten öffentlicher Ein-
richtungen sind zu beachten, wie das Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung und die Ab-
standswahrung. 
Pfarrer Rainer Oberländer erreichen Sie außer-
halb der Öffnungszeiten sowohl per E-Mail als 
auch per Telefon. Gegebenenfalls können Sie 
auch eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter 
hinterlassen. Wir rufen Sie zurück, sobald es 
möglich ist.

Gottesdienste 
Derzeit ist aufgrund der kritischen Pandemiela-
ge bei Gottesdiensten in Innenräumen momen-
tan kein Gemeindegesang mehr möglich. Im 
Gottesdienst ist über den gesamten Zeitraum 
hinweg eine Mund-Nase-Bedeckung (medizi-
nische oder FFP2-Maske) zu tragen. Es können 
nur noch Personen gleichen Haushalts ohne 
Abstand beieinander sitzen. Personendaten 
(Name und Adresse) müssen erfasst werden.
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation 
finden die kirchlichen Veranstaltungen unter 
den gültigen Corona-Regeln statt. 

Sonntag, 16. Januar 2022
Wochenspruch: Von seiner Fülle haben wir alle 
genommen Gnade um Gnade.  Joh. 1,16
 9.00 Uhr Gottesdienst in Weipertshofen
  (Pfarrer Oberländer)
 10.15 Uhr Gottesdienst in Rechenberg
  (Pfarrer Oberländer)
  Gleichzeitig Kinderkirche 
  im Gemeindesaal
  Beide Opfer jeweils 
  für die eigene Gemeinde

Mittwoch, 23. Januar 2022
 15.30 Uhr Konfirmandenunterricht im
  Gemeindesaal in Rechenberg
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Sonntag, 23. Januar 2022
Wochenspruch:
Es werden kommen von Osten und von Westen, 
von Norden und von Süden, die zu Tische sitzen 
werden im Reich Gottes. (Lk 13, 29)

 9.00 Uhr Gottesdienst in Jagstzell
  (Pfarrer Oberländer)
 10.15 Uhr Gottesdienst in Weipertshofen
  (Pfarrer Oberländer)

Beide Opfer jeweils für die eigene Gemeinde

Herzlichen Dank allen Gemeindegliedern in 
Rechenberg und Jagstzell für die Opfer an 
Weihnachten und dem Jahreswechsel sowie für 
alle Überweisungen für „Brot für die Welt“. Die 
Summe beträgt aktuell 1.506,41 €.

Wir wünschen allen ein gutes, gesundes, von 
Gott gesegnetes neues Jahr und grüßen mit der 
Jahreslosung für 2022:

Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den 
werde ich nicht abweisen. Johannes 6, 37

Vereinsmitteilungen

Sportverein Jagstzell
Wir sind wieder für euch da!
Auch im neuen Jahr bieten wir 
wieder Speisen zur Abholung an. 
Darüber hinaus ist die Jagstaue 

freitags ab 17.00 Uhr und samstags ab 15.30 
Uhr für Ihren Besuch geöffnet. Samstags über-
tragen wir die Spiele der Fußball-Bundesliga.
Ab 14. Januar können freitags ab 16.00 Uhr 
telefonisch unter 07967/8811 oder über unseren 
Onlineshop auf der SV-Homepage (Button oben 
rechts „Essen bestellen“) Pizza, Gyros, Schafs-
käse und vieles mehr zur Abholung bestellt 
werden.

Samstags bieten wir folgende Speisen an:
15. Januar: 
Griechische Gerichte
(Bifteki, Souvlaki, Gyros und Bauernsalat)

22. Januar: 
Blut- und Leberwurst, frische Bratwurst, 
Sauerkraut mit Griebenschnecken 
oder Schupfnudel

29. Januar: 
Hamburger und Spareribs mit Beilagen

Bitte beachten Sie bei der Abholung oder Ihrem 
Besuch die geltenden Corona-Regeln.

Wir würden uns freuen, wenn Sie den Sport-
verein Jagstzell in dieser schwierigen Zeit kräf-
tig unterstützen.

Die Vorstandschaft und das Team der Jagstaue 
des Sportvereins Jagstzell

Was sonst noch 
interessiert

Hohebucher Hofübergabeseminar
Am Wochenende 29./30. Januar 2022 findet 
in der Ländlichen Heimvolkshochschule Hohe-
buch des Evang. Bauernwerks das jährlich statt-
findende Hofübergabeseminar statt. Die Tagung 
richtet sich an Hofübergeber, Hofübernehmer 
und weichende Erben, Männer und Frauen. Im 
Mittelpunkt dieses Seminars stehen umfassen-
de Informationen und der Austausch mit Be-
rufskollegen, die vor denselben Entscheidungen 
stehen. Zusammen mit Fachreferenten werden 
an diesem Wochenende Antworten auf alle 
Fragen der Hofübergabe und der Hofübernahme 
gegeben, die die Teilnehmer mitbringen. Die 
Leitung haben Veronika Grossenbacher und 
Angelika Sigel. Als Referenten wirken mit: Steu-
erberater Berndt Eckert und Helmut Bleher vom 
Bauernverband Schwäbisch Hall-Hohenlohe-
Rems.
Information und Anmeldung: Veronika Grossen-
bacher, Evang. Bauernwerk, 74638 Waldenburg, 
Tel. 07942/107-12, Fax -77, V.Grossenbacher@
hohebuch.de. www.hohebuch.de

Krippenspiel 
der Kinderkirche Rechenberg
Ein weiteres Mal fand das Krippenspiel der 
Kinderkirche am 4. Advent pandemiebedingt 
draußen auf dem Hof vor dem Gemeindehaus 
statt. Bitter kalt war es, aber die Kinder und 
Mitarbeiterinnen trotzten der Kälte. Sie nahmen 
die Gottesdienstbesucher/innen mit hinein in 
eine Familie, die in Zeiten von Corona überlegt, 
was der Inhalt von Weihnachten ist und welche 
Rolle die Figuren in der Krippe haben.  

Was kann weg? Das war die Frage, die einer 
Familie beim Ausmisten in Corona-Zeiten 
kommt. Kann der Engel weg? Oder der Esel? 
Letztlich hat jede Figur eine ganz bestimmte 
Bedeutung und hilft uns Menschen das Geheim-
nis der Menschwerdung Gottes und seiner Liebe 
zu uns zu verstehen. 

Musikalisch begleitet wurde das Ganze von 
unserer Organistin Sissy Beck, die tapfer am 
Keyboard spielte. Ihre Klarinette gab bei der 
Kälte den Geist auf. Herzlichen Dank an alle 
Beteiligten und das Opfer für den Förderverein 
für krebskranke Kinder am Klinikum Freiburg in 
Höhe von 400 €.
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Ökumenischer Hospizdienst

Neues Trauerangebot „Mitten im 
Leben“ sowie Gedenkgottesdienst 
der Verstorbenen des Jahres 2021
Mit dem neuen Trauerangebot „Mitten im Le-
ben“ sollen eher jüngere Menschen und Men-
schen in der Lebensmitte angesprochen werden, 
die früh einen nahestehenden Menschen ver-
loren haben. Das nächste Treffen ist am Sams-
tag, 15.01.2022 von 15.00 – 16.15 Uhr im 
Speratushaus, Freigasse 3, Ellwangen. 

Es entstehen keine Kosten. Weitere Infos unter 
Tel. 0162 7641044.
Einen geliebten Menschen zu verlieren ist eine 
schmerzliche Erfahrung. Sich an den verstorbe-
nen Menschen zu erinnern, kann ein hilfreicher 
Trost sein.
Der Ambulante ökumenische Hospizdienst lädt 
deshalb zum ökumenischen Gedenkgottesdienst 
für die Verstorbenen, die im vergangenen Jahr 
vom Hospizdienst begleitet wurden, ein. Auch 
Trauernde, die sich in diesem Rahmen an einen 
geliebten Menschen erinnern wollen, sind herz-
lich eingeladen.

Der Gottesdienst findet am Freitag, 21.01.2022 
um 19.00 Uhr in der Evangelischen Stadt-
kirche statt und wird voraussichtlich vom Chor 
der Kantorei mitgestaltet.
Es gelten die aktuellen Corona-Vorschriften.

Absage Wörter Faschingsumzug
Wörter Faschingsumzug am 27. Februar 2022 
wird abgesagt.
Andere Veranstalungen in Wört sind durch 
diese Absage nicht betroffen.
Weitere Infos unter: www.rotachnarren.de

Dr. med. Claus Karle
Talblick 28
73489 Jagstzell
Telefon 0 79 67/9 02 90

Jahresurlaub 2022
24.01. bis 25.01.2022 11.07. bis 22.07.2022
28.02. bis 01.03.2022 15.08. bis 19.08.2022
14.03. bis 18.03.2022 23.09. bis 26.09.2022
           am 27.05.2022 14.11. bis 18.11.2022
           am 17.06.2022            am 02.12.2022

Es vertreten uns in der Regel:
Dr. Dinkelacker, Jagstheim, Telefon 0 79 51/4 34 34
Frau Dick, Ellwangen, Telefon 0 79 61/9 08 00
und immer aktuell: unser Anrufbeantworter und unsere 
Homepage www.praxis-jagstzell.de.




wünschen wir allen unseren
Kunden und Bekannten.



SALON
   Bachmaier

     Stimpfach
    Kirchstr. 10, Tel. 07967/6803

Durch einen Fehler des Krieger-Verlages wurde die Weihnachtsanzeige 
des Salons Bachmaier in der KW 51/2021 nicht veröff entlicht. Dies 
holen wir hiermit nach und möchten uns für den Fehler entschuldigen. 
Ihr Krieger-Verlag, Blaufelden

In 12 Wochen zum Wunschgewicht!
Stimpfach: Mi., 19.01.22, 17.30 Uhr (Bürgersaal)
Zoom-Kurs: Mi., 19.01.22, 19.30 Uhr – mit Birgit Köhnlein 
Infos unter www.mehrfrucht.de oder Tel. 07967/8099.

ANZEIGENTEXTE BITTE DEUTLICH SCHREIBEN UND RECHTZEITIG AUFGEBEN!



Appartement/Kursuite zu vermieten!
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Neubau, 40 m2, Wohn-/Esszimmer, Küchenzeile, Schlafzimmer, 
Dusche/WC, Balkon, Stellplatz Tiefgarage, kurzfristig frei. Nur 100 m 
zur Europa-Therme, gegenüber Freizeitpark, sehr schöne Lage, 
Osteopathie/Physiotherapie und Kosmetik im Haus.

Die Vermietung für die Suite-Nr. 321 ist nur über die Appartement-
Vermietung H3, Rezeption im Foyer der Europaresidenz möglich. 
 Telefon 0 79 57/81 01 u. 01 72/6 44 13 96

Appartement/Kursuite zu vermieten!
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Appartement/Kursuite zu vermieten!
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Kur/Urlaub im schönen BadFüssing



www.koehnlein-tueren.deTreten Sie ein in die Köhnlein Türenwelt...

Köhnlein GmbH
Heribert-Unfried-Str. 8-10

74597 Stimpfach 
bewerbung@koehnlein-tueren.de

WIR SUCHEN FACHKRÄFTE!
Für unseren Hauptsitz in 74597 Stimpfach suchen wir

KLICKEN SIE REIN...
www.koehnlein-tueren.de

Lohnbuchhalter /
Personalwesen  
 m/w/d

Finanzbuchhalter  
 m/w/d

Lohnbuchhalter /
Personalwesen

WEITERE STELLENANGEBOTE ONLINE! – NICHT WARTEN UND SOFORT BEWERBEN!

Emmel
Für Ihr individuelles

Pflegeprogramm!

Moselstr. 14 • 73479 Ellwangen • 0 79 61 / 50 00 96 0 • www.pfl egeagentur-emmel.de

- BEWÄHRTES TEAM

- BESSERE PREISE

- NEUE KOOPERATIONS-
  PARTNER

- BEWÄHRTES TEAM

- BESSERE PREISE
24h Betreuung
und Pfl ege zuhause

- NEUE KOOPERATIONS-
  PARTNER

Stundenweise
Entlastung zuhause

Wir suchen ab sofort für unseren Handwerksbetrieb in Ellwangen 
(20 Stunden im Monat) einen freundlichen und aufgeschlosse-
nen Mitarbeiter für alle anfallenden Arbeiten rund um 
Werkstatt und Haus. 
Gerne auch bei freier Zeiteinteilung.
Bitte melden Sie sich am besten telefonisch unter 07961/ 
9192-0 oder unter E-Mail: info@parkett-allmendinger.de.

Virngrundstraße 4 
73479 Ellwangen

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab 01.02.2022: 

Bürokauffrau/-mann (m/w/d) (ca. 60- bis 70%-Stelle)
am Empfang für Tagesgeschäft

Ab sofort: 

Fenstermonteur (m/w/d) gelernt, ungelernt o. Quereinsteiger

Wir bieten: junges Team, unbefristetes Arbeitsverhältnis, 
gute Bezahlung, in der Regel keine Montagen über Nacht.

Bewerben Sie sich, rufen Sie uns an
oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
Wir freuen uns auf Sie!
Karl-Stirner-Str. 66, 73494 Rosenberg
0 79 67/88 33, info@fenster-stempfl e.de
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Angebot gültig vom 13.01. bis 19.01.2022
Solange Vorrat reicht

Saftiger Rinderbraten
„Hohe Rippe“ 100 g 1,35 H
Siedfl eisch „Brustkern
und Bugblatt“   100 g –,98 H
Saftiger Schweinebraten von 
der Schulter und Schweine-
krustenbraten  100 g –,79 H
Zartes Schweinefi let 100 g 1,29 H
Hackfl eisch gemischt 
Rind und Schwein 100 g –,85 H

Saftiger, gekochter 
Schinken 100 g 1,65 H
Fleischkäse 
auch z. Selberbacken 100 g –,92 H
Frische und gerauchte 
Schinkenwurst 100 g 1,10 H
Debrecziner und Westfälische
Mettwurst 100 g 1,28 H
Kaminwurz und
Jägersalami 100 g 1,39 H

Wir schlachten nur Tiere aus unserer Umgebung HEISSE THEKE 

www.metzgerei-wieland.de
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Fleischwaren Wieland
GmbH & Co. KG

Jagstzell • Crailsheimer Str. 6/1, Telefon 0 79 67/7 10 82 74
Hauptgeschäft Gaildorf · Telefon 0 79 71/63 41

KRANKENTRANSPORTE
e.K.

07951-

Ist Ihre Hausnummer gut erkennbar?




